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( g a u g e r & s c h u n k e I
| Auto-Reparatur-Anstalt |
|  Vertragswerkstatt für Hansa-Lloyd, Hansa und Studebaker §

Reparaturen an Kraftfahrzeugen aller Art
Tag- und Nachtdienst ohne Unterbrechung
Bearbeiten und Ausschleifen von Zylindern, 
Anfertigung von Kolben, Ausspritzen 
von Lagern mit modernsten Maschinen S

| Stettin, Sannestraße 12a (Galgwiese) 1
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îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiniiiig



O S T S E E - H A N  D E L Nummer 14

Nach dem Norden 
über Stettin!

I T A m a n h ü l i A l t  Abg- Stettin: 3—4 mal wöchent- 
lieh. Abg. Kopenhagen: 3—4 mal 

wöchentl. Fahrpreis: Stettin-Kopenhagen I. RM. 27.00, 
II. RM. 18.50, Deck RM. 12.50. Billige Vergnügungs
reisen, Stettin—Kopenhagen und zurück 2—5 Tage. 
I. RM. 40.00, II. RM. 28.00, Deck RM. 20.00.
A a I a  Abg. Stettin: Dienstag und Freitag. Abg. Oslo: 
V 9 f t t l  Dienstagu.Sonnabend. Fahrpreis: Stettin-Oslo
I. RM. 83.50, II. RM. 57,00, Deck RM. 33.00.
iP  Abo- Stettin: Sonnabend
f l U l l l v f t l i l l i l  Abg. Gotlienburg: Mittwoch 
Fahrpreis S tettin—Gothenburg: I.RM 50.00, II. RM.35.50, 
Deck RM. 24.00.
f V p e t f l t  bis I)rontheim. Abg. Kopen-
f f  f f  hagen ca. jeden Dienstag,
Dauer der Rundr. 13 Tage. Rotourbill. Kopenhagen— 
Drontheim —Ivopenh. mit demselb. Schiff I. Kajüte Kr. 150 
plus Kostgeld Kr. 8.— per Tag.

^ g -  Kopenhagen alle 14 Tage. Dauer der 
l M u l K U  Rundreise 20 Tage. Falirpr.: K openhagen- 
Island—Kopenhagen I. ca. Kr. 270.—, II. ca. Kr. 180.—, 
plus Kostgeld, Kr. 8.— in I. Kajüte per Tag, Kr. 5.— in
II. Kajüte per Tag.
W e ite r e  E in z e lh e ite n  durch d ie  R e ise b ü r o s , H errn  G u sta v  
M etzler , S te tt in , o d e r  d a s  H a u p tb ü ro  d er  G e se llsc h a ft .

Det Forenede Dampskibs-Selskab
Aktieselskab. K openhagen .

SCH V EFEL • SCHLAMM 
S O L E  

HEILT: RHEUM A .GICHT 
ISCHIAS, HAUT LE ID

VERLANGEN SIE DEN PROSPEKT FÜR DIE BESONDERS GÜNSTIGEN PAUSCHALKUREN

I Geiger & Hering
|  S t e t t i n - L a s t a d i e  I
4* Fernsprecher Nr. 31130—31 ♦
® Gegründet im Jahre 1868 ®

| iimimmiiimiiiiiimi |

i Kolonialwaren- » 
I und Zucher-Großbandlung |
|  K affee-G roß-R österei f.
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SINGER 
MOTOR '
spart das Treten

DAS

SINGER, 
NÄH LICHT:
■schont die Augen

SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT
SINGER LÄDEN Ü B ER A LL

GesdiäHssfellen In Pommern:
Anklam, Peenstraße 7
Barth, Lange Straße 50
Belgard (Persante), Karlstraße 27
Bergen (Rügen), Bahnhofstraße 52
Bublitz, Poststraße 144
Bütow, Lange Straße 68
Dem m in, Luisenstraße 28
Gollnow i. Pom ., W ollweberstraße 7
Greifswald, Lange Straße 15
Köslin, Bergstraße 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., Ilindenburgstraße 57
Lauenburg i. Pom ., Stolper Straße 38
Neustettin, Preußische Straße 2
Pölitz, Baustraße 7
Polzin, Brunnenstraße 17
Pyritz, Bahnerstraße 50
Rügenw alde, Lange Straße 32
Rum m elsburg i. Pom ., Gr. Kirchenstr. 7
Schivelbein, Steintorstraße 24
Stargard i. Pom ., Holzmarktstraße 3
Stettin, Gießereistraße 23
Stettin, Breite Straße 58
Stolp i. Pom ., M ittelstraße 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Sw inem ünde, Färberstraße 5
T reptow  a. Rega, Kurze Marktstr. 5
W olgast, W ilhelm straße 4
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Von D r. K
Die Handelsspanne: Sie ist nicht Reingewinn, sondern 

schließt alle Unkosten in sich.
Schon imm er beschäftigt sich die Oeffentlichkeit mit 

£er Handelsspanne im Einzelhandel und . fordert ihre Sen
kung. Das hat seinen Grund darin, daß in der breiten Oef- 
entlichkeit keine Klarheit darüber besteht, was die Handels- 
Panne ist und von welchen Momenten sie abhängt. Die 
etfentlichkeit verwechselt Handelsspanne und Gewinn. Die 
andelsspanne umfaßt nicht allein den Gewinn des Einzel- 

. sondern auch sämtliche Betriebskosten. Es ist 
n Verdienst der Forschungsstelle für den Handel, in die 
^sammenhänge Gewinn- Unkosten-Handelsspanne hinein- 

geieuchtet und festgestellt zu haben, daß die Betriebskosten 
jj-es, Einzelhandels die Höhe der Handelsspanne bestimmen.

Höhe des Einkommens der Inhaber kleinerer Ein- 
nandelsunternehmungen bestehen in der Oeffentlichkeit 

Han? Sit falsche: Vorstellungen. Die Forschungsstelle für den 
g. hat beispielsweise von einem Zigarren-Einzelhandels-
& Schaft mit einem Jahresum satz von 36 000 Rm., in dem 

ernann und Ehefrau beschäftigt sind, folgendes errechnet: 
Bruttonutzen 7 730 Rm.,
Unkosten 4 492 „ =  12,5 v. H.
Reingewinn 3 238 „

dfe J - ^ h z e i t ig  den Unternehmerlohn für 2 Personen und 
Verzinsung des eigenen Kapitals darstellen soll, 

sich f ma n diese 3 200 Rm. in ein Gehalt um, so ergibt 
2 Verkäufer ein monatliches Einkommen von

fa k t,WeSentlich *st eS; e*n über die- einzelnen Kosten-
Ein? ^ 11 ZiU er^ a t̂en- Jahre 1929 zeigt sich im deutschen 

v m - et wä folSendes Umsatz-, Kosten-, und Reiner- 
^illiarden^ M* k ) ^  e*ner Schätzung von Prof. Hirsch in

a u . ^ stengruPPe- Einzelhandel: 
rbeitskosten, Soziallasten, Unternehmerlohn 4,00

Raumkosten (Miete, Beleuchtung, Heizung,
Reinigung) 1;25
W erbekosten 0 50
f e u e rn  0,85
^ n se n  q -75

onstige Kosten, darunter Waren- und
r^reditverluste 0 95
Reingewinn 0^70

osten und Reingewinn insgesam t 9,00
~ msatz 35,00

&emeint«Se- A b te ilu n g  zeigt, daß der Einzelhändler im all- 
arbeitPt Im 1929 mit einem sehr bescheidenen Gewinn

e> welcher 2 v. H. des Umsatzes nicht überschritt.

Einzelliandelsfragen.
r  u 11, Stettin.

Auch das Jah r 1930 und das laufende Jahr zeigen dasselbe 
Ergebnis. W ertm äßig stark sinkenden Umsätzen stehen nur 
unbedeutende Kostensenkungen gegenüber. Dies zeigt die 
folgende Aufstellung:

Umsätze und Kosten in einzelnen Handelszweigen:
1930 in v. H. von 1929.

Umsätze: Kosten: 
Textilien insgesam t 88,5 97,0

davon Kaufhäuser 93,9 100,4
Schuhe 88,3 100,0
Eisenwaren 87,0 99,5
D rogen 94,3 100,9
Lederwaren (2. H albjahr) 100,0 106,3
Kreditgebender Einzelhandel (2. H albjahr) 64,5 80,5 
Schokolade (4. Quartal) 87,7 105,9

Auf Kosten des Gewinns ist eine Senkung der H andels
spanne nicht mehr durchführbar. D a aber die Kosten die 
Höhe der Handelsspanne bestimmen, kann diese dann nicht 
gemindert werden, wenn die Kosten nicht sinken. Eine 
Minderung der Handelsspanne ist nur über die Unkosten 
möglich. Wie wenig die Unkosten gesenkt werden konnten, 
^eigt die obige Tabelle. Eine Senkung der Kosten ist daher 
so schwierig, weil die Hauptkosten, Miete, Gehälter, Löhne, 
Steuern, fest und ziemlich unabhängig Vom Umsatz sind. 

Kostenminderung durch Arbeitszeitverkürzung.
Als besonderes Problem  hat sich die Entlastung des 

Personalkontos erwiesen. Der Einzelhandel erhoffte eine 
stärkere H erabdrückung des Tarifgehaltsniveaus durch den 
allgemeinen Lohnabbau etwa des letzten Jahres. Die In 
dustrie ist nach dieser Richtung wesentlich stärker en t

la s te t worden als der Handel, bei dem der Tarifabbau nur; 
etwa 3—5 Prozent beträgt. Die Industrieverbände konnten 
oft infolge kürzer befristeter Tarifverträge früher verhandeln 
und erreichten, auch bei den Schlichtungsinstanzen, höhere 
Abbausätze als der Handel, besonders nachdem regierungs
seitig erklärt wurde, daß ein weiterer Lohnabbau, nur dann 
tragbar wäre, wenn auch die Preise weiter fielen. Außerdem 
ist eine U nkostenentlastung durch Reduzierung des Personal
bestandes im Einzelhandel wesentlich schwieriger als in der 
Industrie. Diese kann im allgemeinen ihre Belegschaft dem 
jeweiligen Umfange der Aufträge leicht anpassen, während 
der Einzelhandel einmal an die längeren Kündigungsfristen 
der Angestellten gebunden ist (der Industriearbeiter kann g e 
wöhnlich auf Grund besonderer Verträge durch Ausschluß 
der 14 tägigen Kündigungsfrist der Gewerbeordnung täglich 
gekündigt werden) und andererseits immer auf einen g e 
wissen Spitzenkundenverkehr {nachmittags, Sonnabends, am 
M onatsletzten) eingerichtet sein muß. Schwierigkeiten be
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reitet ferner der Unterschied zwischen der Ladenzeit und 
der Arbeitszeit d e r . Angestellten. Die gesetzlich zulässige 
Geschäftszeit in offenen Ladengeschäften beträgt 12 Stunden 
(7 U hr morgens bis 7 Uhr abends), während die regelmäßige 
Arbeitszeit der Angestellten meistens nur einen Zeitraum von 
acht Stunden um faßt und nur verhältnismäßig selten durch 
Tarifverträge verlängert ist. Es bleibt also, selbst wenn der> 
Einzelhändler die Geschäftszeit durch spätere Oeffnung des' 
Ladens abkürzt, eine Zeitlücke, während welcher Personal zur 
Stelle sein muß.

Die Einführung von Kurzarbeit der Angestellten ist im 
Einzelhandel rechtlich und organisatorisch möglich, betriebs
technisch jedenfalls für mittlere und größere Betriebe ein
facher. als für kleinere Unternehmungen. Es war bis jetzt 
zweifelhaft, ob kaufmännische Angestellte bei entsprechender 
Gehaltsminderung auf Kurzarbeit gesetzt werden können. 
Als rechtlich zulässig galt sie schon immer bei der Industrie
arbeiterschaft, welcher gegenüber von den Industriebetrieben 
weitgehendst von der Kurzarbeit Gebrauch gemacht ist. 
Nach Feststellungen des Reichsarbeitsministeriums sind be
reits etwa 50 Prozent der Industrie zur Kurzarbeit überge
gangen, größtenteils durch Einführung der 5-Tage-Woche. 
Durch das Urteil des Reicharbeitsgerichts vom 12. Dezember
1930 ist die Rechtslage hinsichtlich der Angestellten end
gültig geklärt worden. Diese gibt insbesondere dann zu 
Zweifeln Anlaß, wenn die Arbeitszeit der Angestellten durch 
Tarifverträge geregelt ist. Dann entsteht nämlich die Frage, 
ob der Tarifvertrag dem Angestellten eine Mindestarbeitszeit 
garantiert, oder ob es durch Einzelarbeitsverträge möglich 
ist, entgegen den tariflichen Bestimmungen die Arbeitszeit 
und gleichzeitig das Gehalt zu mindern. In dem Urteil des 
Reichsarbeitsgerichts wird festgestellt, daß eine tarifliche 
Regelung der Arbeitszeit immer nur eine Höchstarbeitszeit 
festsetze, dem Angestellten aber niemals eine bezahlte Be
schäftigung in diesem Ausmaß unter allen Umständen ge
währen wolle; es sei kein Verstoß gegen unabdingbare N or
men des Tarifvertrages, wenn eine Verkürzung der rejgel-1 
mäßigen Arbeitszeit vereinbart werde. Gleichzeitig wird- 
auch die Zulässigkeit einer geminderten Bezahlung bei K urz
arbeit in diesem U rteile festgestellt; hierzu wird u. a. in 
den Entscheidungsgründen ausgeführt:

„Entscheidend ist, daß das M onatsgehalt des Angestell
ten die Gegenleistung für geleistete Arbeit ist. Wenn im 
Tarifvertrag die regelm äßige Arbeitszeit auf 48 Stunden 
in der W oche festgesetzt ist, so ist damit zum .Ausdruck 
gebracht, daß das M onatsgehalt das Entgelt für eine A r
beitsleistung ist, die diesem Maße entspricht. Garantiert 
ist damit also zunächst nur das Tarifgehalt als Entgelt für die 
tariflich bemessene Arbeitsleistung. E s würde dem Grundsatz 
von Leistung und Gegenleistung widersprechen, wenn der 
Tarifvertrag das Entgelt für die monatliche Arbeitsleistung 
ohne Rücksicht auf ihren Umfang festsetzen wollte. Ein 
solcher Wille müßte klar und unzweideutig zum Ausdruck 
gebracht sein. E r ergibt sich nicht etwa daraus, daß das 
Monatsgehalt in jedem Monat in gleicher Höhe ohne Rück
sicht auf die Länge des betreffenden Monats und die Zahl der 
in den Monat fallenden Feiertage zu zahlen ist. Denn das ist 
lediglich die E igenart des M onatsgehalts und läßt die T a t
sache unberührt, daß, um das Tarifgehalt fordern zu können, 
der Angestellte an den Arbeitstagen des Monats die der 
regelm äßigen Arbeitszeit entsprechende Arbeitsleistung er
füllt haben m uß.“

Das Reichsarbeitsgericht kommt also zu dem Ergebnis, 
daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Angestellte) eine kürzere 
Arbeitszeit als die tariflich vorgeschriebene und ein en t
sprechend geringeres Gehalt als das tarifliche oder gezahlte 
Gehalt vereinbaren können. H at der Angestellte aber einmal 
eine solche Abmachung getroffen, kann er diese später 
nicht mit der Begründung, sie sei unter wirtschaftlichem 
Zw ange erfolgt, anfechten. In einer zweiten Entscheidung 
des Reichsarbeitsgerichts, ebenfalls vom 20. Dezember 1930, 
wird hierzu ausgeführt:

„Auch der Einwand des Zwanges ist mit Recht zurück- 
gev*iesen worden. Nach § 123 BGB. kann eine E rklärung 
angefochten werden, wenn sie widerrechtlich durch Drohung 
erzwungen worden ist. Wenn nun auch die Beklagte ihrem 
Vorschlag, halbtägige Beschäftigung einzuführen, durch die 
D rohung Nachdruck gegeben haben mag, daß sie anderen
falls kündigen werde, so hätte sie doch damit nur gem äß 
dem Rechtsgrundsatz gehandelt, daß eben Aenderungen b e
stehender Arbeitsverhältnisse nur im W ege der Kündigungen 
durchgesetzt werden können. Von einer widerrechtlichen 
Drohung kann somit keine R£de sein.“ ^

. W enn ein Einzelarbeitsvertrag oder ein Tarifvertrag 
nicht die sofortige Einführung der Kurzarbeit gestattet, be
darf es erst bei den Angestellten, welche kurzarbeiten sollen, 
der Kündigung der einzelnen Arbeitsverträge zwecks anderer 
Gestaltung des Vertragsinhalts. E rst nach Ablauf der jeweils 
geltenden Kündigungsfristen können Arbeitsstreckung und Ge
haltsreduzierung vorgenommen werden. Eine Kündigung ist 
dann überflüssig, wenn der Angestellte mit der Einführung 
der Kurzarbeit und der entsprechenden Gehaltskürzung ein
verstanden ist.

Die Organisation der Kurzarbeit wird sich nach dem 
Charakter des Einzelhandelsbetriebes, seiner Größe, den 
Kaufgewohnheiten seiner Kunden usw. verschieden gestalten. 
Die betriebstechnischen Schwierigkeiten dürften größer sein, 
um so kleiner der Betrieb ist, und je weniger Personal dieser 
beschäftigt. Mit einem streng durchgeführten Schichtwechsel 
wird der Einzelhändler wie der Industrielle nicht arbeiten 
können, insbesondere werden leitende Angestellte, Abteilungs
leiter, auch erste Verkäufer, kaum Kurzarbeit leisten können, 
ohne daß der Betrieb Schaden nimmt und die erzielten E r 
sparnisse durch die verursachten Schäden aufgehoben werden. 
Druck auf die Handelsspanne durch Ausverkäufe und un
lauteren Wettbewerb. — Die Reform des Wettbewerbsgesetzes.

Die letzten Jahre der absinkenden Konjunktur zeigen, 
daß die Handelsspanne in verschiedenen Handelszweigen 
oder in einzelnen Gegenständen dieser Zweige ihre handels
übliche Höhe verlassen hat und — wenn auch im allgemeinen 
nur schwach — gefallen ist. Neben einer in einzelnen H andels
zweigen festzustellenden Uebersetzfang sind es die Ausver
käufe und auch die Sonderveranstaltungen, welche einen’ 
starken Druck auf die Handelsspanne ausüben.

Es hat auch sonst eine Preisunterbietung eingesetzt, 
welche die gleiche W irkung hat. Gegen Ausverkäufe, welche 
mit hinreichendem Grunde (z. B. Geschäftsaufgabe) u n d  
ordnungsmäßig durchgeführt werden, läßt sich nichts ein
wenden. Die m angelhafte Gesetzgebung über das Ausver
kaufswesen hat aber M ißstände auf diesem Gebiet aufkom- 
men lassen, deren baldige Beseitigung im dringendsten In 
teresse des Einzelhandels liegt. Eine Reform der Gesetz
gebung ist auf diesem Gebiete und auch nach a n d e r e r  
Richtung seit langem in Vorbereitung. Das Ergebnis dieser 
jahrelangen Bemühungen um eine Reform des W ettbew erbs
rechts ist ein Gesetzentwurf, welcher vor einigen Monaten d e n . 
Landesregierungen zugegangen ist. Hinsichtlich der Aus
verkäufe sieht der Entwurf eine Dreiteilung vor und zwar 
kennt er die eigentlichen „Ausverkäufe“, die sog. „A bver
käufe“ und die saisonmäßig bedingten Veranstaltungen, die 
Inventur- und Saisonausverkäufe. Da mit dem W ort „Aus
verkauf“ bisher oft M ißbrauch getrieben wurde, soll die 
Bezeichnung „ A u s v e r k a u f “ auf bestimm te V e r a n s ta l tu n g e n  
begrenzt werden, und zwar auf solche, die wirklich einen 
Ausverkauf darstellen. Künftig wird das W ort „Ausverkauf“ 
nur angewendet werden können, wenn es sich um eine Auf
gabe des gesamten Geschäftsbetriebes oder einer Z w e ig n ie 
derlassung oder um Aufgabe einer W arengattung handelt. 
„Abverkäufe“ sind Veranstaltungen, welche sich- auf einen 
beschränkten Zeitraum oder auf einen mengenmäßig be
schränkten Bestand des Lagers beziehen, dessen b e s c h l e u n i g t e  
Räumung aus einem besonderen Grunde notwendig wird. 
Auf Ausverkäufe und Abverkäufe werden gemeinsame Kon- 
trollvorschriften Anwendung finden. Die Veranstaltungen 
sind vorher anzuzeigen, die Frist wird so bemessen sein, 
daß die Vertrauenspersonen vor der Veranstaltung in der 
Lage sind, sich von ihrer Rechtmäßigkeit und Ordnungs- 
mäßigkeit zu überzeugen. Der Anzeige ist ein Ausverkaufs
verzeichnis beizufügen; Beginn und voraussichtliches Ende 
der Veranstaltung sind mitzuteilen. Der langen Dauer der 
Ausverkäufe, welche wegen Aufgabe veranstaltet werden, 
soll ein Riegel vorgeschoben werden. Die höhere Verwal
tungsbehörde ist berechtigt, wenn nach Ablauf der vor
aussichtlichen Dauer der Ausverkauf fortgesetzt wird, ein 
zweites Verzeichnis mit dem restlichen Lagerbestand anzfci- 
fordern, um festzustell6n, ob eine Räumung der Bestände 
stattgefunden hat oder ob W aren nachgeschoben sind. Außer 
den Veranstaltungen dieser Art (Ausverkäufe, und Abver
käufe) bleibt die E i n r i c h t u n g  der Saison- und I n v e n t u r a u s v e r 
käufe bestehen. Diese sollen künftig als Saisonschluß- und 
Inventurverkäufe bezeichnet werden, um sie als Saison- 
schlußveranstaltungen zu zeichnen.

Zur Eindämmung allgemeiner M ißstände im W e ttb e 
werbswesen sollen Einigungsäm ter durch eine neue Be
stimmung des § 27 a des Gesetzes geschaffen werden. D iese  
können in allen Fällen angewendet werden, in w elch en  sicn
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Einzelhändler' über gewisse Bedingungen des W ettbew erbs
rechts im Streit befinden. Das persönliche Erscheinen der 
Parteien kann angeordnet und durch Ordnungsstrafen er
zwungen werden. Vor den Aemtern soll grundsätzlich ein 
gütlicher Ausgleich angestrebt werden. Kommt dieser nicht 
zustande, kann das Einigungsamt ein Gutachten abgeben, wel
ches naturgem äß auf die Entscheidung des ordentlichen Ge
richts Einfluß haben wird. Das ordentliche Gericht kann 
auf den Antrag einer Partei den Rechtsstreit an das E ini
gungsamt verweisen. Dieses ist also in der Lage, in einem 
bereits schwebenden Rechtsstreite seine Auffassung, d. h. 
die Auffassung der Standesvertretung gegenüber dem ordent
lichen Gerichte zum Ausdruck zu bringen. Eine Verweisung 
an das Einigungsamt soll nur dann nicht erfolgen können, 
wenn der Antrag auf E rlaß einer einstweiligen Verfügung

vorliegt, da hier Gefahr im Verzüge ist und die Möglichkeit 
eines umgehenden richterlichen Eingreifens gegeben sein muß.

W ird der Entwurf mit den geschilderten Bestimmungen 
Gesetz, so dürften wenigstens die gröbsten Mißstände auf 
dem Gebiet des Ausverkaufswesens wie auf dem gesam ten 
Gebiete des unlauteren W ettbewerbs behoben werden. Ganz 
wird allerdings der Entwurf nicht den Wünschen des E inzel
handels gerecht; er läßt das vielfach geforderte Genehmi
gungsrecht der amtlichen Berufsvertretungen zur V eranstal
tung von Ausverkäufen vermissen; er befristet auch nicht die 
Dauer der Ausverkäufe. Eine Regelung der Sonderveranstal
tungen ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen, eine F o r
derung, die von einem großen Teil des Einzelhandels g e 
stellt und auch von einigen Handelskammern unterstützt 
wurde.

Die Einführung von freiwilligen Handlungsgehilienprttiungen 
durdi die Industrie« und Handelskammer.

Die Industrie- und Handelskammer zu Stettin ist den 
Anregungen, die in dieser Hinsicht seit einiger Zeit an sie 
herangetragen wurden, gefolgt und hat vor wenigen Mo
naten die Einführung von freiwilligen H andlungsgehilfen
prüfungen grundsätzlich beschlossen. Mit der Ausarbei
tung der näheren Bestimmungen, nach denen bei der Durch 
führung der Prüfungen künftig zu verfahren ist, wurde eine 
Kommissiorf betraut. Die Kommission, die aus Vertretern 
der Kaufmannschaft, soweit sie für die Lehrlingshalteng 
in Frage kommt, sowie der Lehrerschaft der S tettiner 
kaufmännischen Schulen besteht, hat ihre Arbeiten in
zwischen im wesentlichen zum Abschluß gebracht. Damit 
kann die Durchführung von Lehrlingsprüfungen im Bezirk 
der Stettiner Kammer jetzt als gesichert gelten. Dies 
werden selbst diejenigen, die an und für sich dem Begriff 
des „geprüften Kaufmanns“ nicht ganz zu Unrecht mit einer 
gewissen Skepsis gegenüberstehen, begrüßen, wenn sie sich 
vergegenwärtigen, daß die Prüfung nicht den Zweck hat, 
den, der sie erfolgreich, besteht, nun ohne weiteres zum 
tüchtigen Kaufmann zu stempeln, daß die Prüfung vielmehr 
das Vorhandensein nur eines gewissen unumgänglichen Min
destmaßes von kaufmännischen Kenntnissen, nur j der ele
mentaren Grundlagen für jede wirtschaftliche Praxis, e r
weisen soll. Die bestandene Prüfung bedeutet also nicht 
etwa die sichere Anwartschaft auf eine erfolgreiche kauf
männische Laufbahn, was zur Vermeidung aller Zweifel und 
Mißverständnisse von vornherein betont werden muß. T rotz
dem haben die Prüfungen natürlich ihre große Bedeutung, 
einmal für den Lehrling selbst, indem sie ihm vom Beginn 
seiner Lehrzeit ab ein festes Ziel geben, nach dem er fort
gesetzt streben kann, und indem Gang und Ergebnis der P rü
fung ihn darüber belehren, wo er noch Lücken hat, die aus
zufüllen im Interesse seines Fortkommens, liegt. Auch dürfte 
d a s  Zeugnis, daß er die Prüfung bestanden hat, in manchen 
.Fällen und namentlich in manchen W irtschaftszweigen für 
ihn nicht ohne W ert für seine weitere Laufbahn sein, so 
sehr auch eine allgemeine Uebung, nur noch geprüfte H and
lungsgehilfen einzustellen, schwerlich sich einbürgern dürfte.

Zum anderen wird es aber auch für den Lehrherrn von

W ichtigkeit sein, sich an -Hand des Ergebnisses der P rü 
fung darüber zu unterrichtten, ob die Ausbildung, die er 
seinem Lehrling angedeihen ließ, immer zweckdienlich und 
richtig war, ob nicht vielmehr, für die Zukunft Aenderungen 
in der Lehrlingsausbildung der betreffenden Firm a zum 
Nutzen des Nachwuchses praktisch erscheinen. Ebenso wird 
schließlich auc^h die Leitung der kaufmännischen Berufs
schule aus den Resultaten der Prüfungen und aus der Zusam 
menarbeit, die sich gelegentlich ihrer Durchführung zwischen 
Schule und W irtschaft ergibt, ersehen können, inwiefern* 
Art und Gegenstand des Unterrichts in der kaufmännischen 
Berufsschule den tatsächlichen Bedürfnissen der W irtschaft 
entsprechen, ob in der Schule in genügendem  Umfang gear
beitet worden ist und welche Folgerungen etwa aus dem! 
Verlauf der Prüfungen für die weitere Gestaltung des U nter
richts zu ziehen sind.

Nach der Prüfungsordnung, die die von der Industrie- 
und Handelskam m er eingesetzte Kommission ausgearbeitet 
hat, können sich der Prüfung Handlungslehrlinge un ter
ziehen, die eine ordnungsmäßige Lehrzeit beendet haben 
oder unm ittelbar vor ihrer Beendigung stehen, außerdem  
auch Handlungsgehilfen. Zweck der Prüfung ist die F est
stellung der in der praktischen Lehre erworbenen Kennt
nisse und Fähigkeiten. Zur Durchführung der Prüfung 
werden, .zunächst in Stettin, Prüfungsausschüsse für dieje
nigen Geschäftszweige gebildet, in denen Prüfungen abge
halten werden sollen. Es wird jedoch der Veranstaltung 
von Prüfungen auch in anderen. Orten des Kam m erbezirks 
nichts im W ege stehen, sofern sich ein ausreichendes Be
dürfnis für die Veranstaltungen von Prüfungen auch in ihnen 
ergibt, d. h. vor allem, sofern sich dort eine genügend/e 
Anzahl von Teilnehmern meldet.

Die P r ü f u n g s a u s s c h ü s s e  haben die Aufgabe, die 
Prüfungen vorzubereiten, die Aufgaben zusammenzustellen, 
die Prüfungen abzunehmen und über das Ergebnis zu b e 
schließen. Die Ausschüsse setzen sich zusammen aus einem 
Vorsitzenden, der in der Regel Mitglied der Industrie- und 
Handelskam m er sein soll, je einem Beisitzer aus den Kreisen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und einem V ertreter
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der Lehrerschaft. Ferner sind Mitglied des Prüfungsaus
schusses ein Beauftragter der Industrie- und Handelskammer, 
der insbesondere auf die erforderliche Gleichmäßigkeit bei 
der Durchführung der Prüfungen zu achten hat, sowie der 
D irektor der zuständigen kaufmännischen Berufsschule oder 
sein V ertreter; die beiden letztgenannten Mitglieder des je 
weiligen Prüfungsausschusses sollen jedoch kein Stimmrecht 
haben. Die Vorsitzenden und Beisitzer für die einzelnen Aus
schüsse werden von der Industrie- und Handelskammer e r
nannt. Die Beisitzer und nach Möglichkeit auch der Vor
sitzende sollen ununterbrochen mindestens drei Jahre in dem 
Geschäftszweig, der jeweils Gegenstand der Prüfung ist, tätig 
gewesen sein und diese Tätigkeit auch zur Zeit der Prüfung 
noch ausüben. Die Ernennung durch die Kammer erfolgt, 
nachdem sie die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
insbesondere auch Verbände dieser Gruppen zur E inrei
chung von Vorschlägen aufgefordert hat. Das Mindestalter 
für ein Mitglied des Prüfungsausschusses ist auf 25 Jah re  
festgesetzt. Hinsichtlich der Beisitzer ist bestimmt, daß 
sie nach Möglichkeit aus solchen Betrieben zu entnehmen 
sind, in denen Lehrlinge ausgebildet werden. Dagegen 
dürfen Lehrherren und Arbeitnehmer des Prüflings bei deiJ 
Prüfung nicht mit wirken; den Lehrherren oder ihren Stell
vertretern kann aber auf Antrag gestattet werden, als Zu-} 
hörer an den Prüfungen teilzunehmen, damit sie sich über' 
die Leistungen der aus ihrer Firm a hervorgegangenen L ehr
linge persönlich unterrichten können.

Zur P r ü f u n g  selbst ist zu bemerken, daß sie e i n e n  
p r a k t i s c h e n  u n d  e i n e n  t h e o r e t i s c h e n  T e i l  um 
faßt. Die praktische Prüfung soll vor allem« ein genügendes 
Maß von Fachkenntnissen feststellen; sie ist mündlich. H ier 
wird vor allem W arenkunde in der Regel eine große Rolle 
spielen. Die theoretische Prüfung erstreckt sich auf den G e
samtumfang des für die kaufmännische Berufsschule aufge
stellten und genehmigten Lehrplans; sie gliedert sich in einen; 
schriftlichen und einen mündlichen Teil. Im allgemeinen 
sind d r e i  s c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  vorgesehen; sie 
betreffen: kaufmännische Betriebslehre mit Schriftverkehr^ 
Buchführung und kaufmännisches Rechnen. LTeber das B e
stehen der Prüfung wird ein Zeugnis ausgefertigt. Die Zeug
nisse sollen jedoch kein abgestuftes Urteil enthalten, sondern 
entsprechend der ganzen Tendenz, die die Industrie- und 
Handelskam m er zu Stettin mit den Handlungsgehilfenprüfun
gen verfolgt, lediglich die Tatsache bestätigen, daß die 
Prüfung bestanden ist. Es ist nur vorgesehen, daß besonders 
gute Leistungen im Zeugnis zum Ausdruck gebracht werden 
können. W enn die Prüfung nicht bestanden ist, so erhält der 
Prüfling eine einfache Mitteilung hierüber. Es besteht die 
Möglichkeit, daß die Prüfung innerhalb zweier Jahre zwei
mal wiederholt werden kann.

Die Prüfungsordnung'bestim m t, daß die Meldungen für 
die Frühjahrsprüfung spätestens bis zum 10. Februar, die 
für die Herbstprüfungen spätestens bis zum 10. August

w
der Kammer einzureichen sind. D ie  e r s ' t e n  P r ü f u n g e n  
s o l l e n  i m  H e r b s t  19 3 1 ,  d a s  h e i ß t  i n  d e r  z w e i -  ‘ 
t e n  H ä l f t e  d e s  M o n a t s  S e p t e m b e r ,  i n  S t e t t i n  
a b g e h a l t e n  w e r d e n .  Mit Rücksicht auf die vorge
rückte Zeit ist die F r i s t  z u r  E i n r e i c h u n g  d e r  A n 
m e l d u n g e n  für dieses Jahr ausnahmsweise b i s  z u m  
31. A u g u s t  verlängert worden. — Die Prüflinge haben den 
Meldungen folgende Papiere beizufügen: einen eigenhändig 
geschriebenen lückenlosen Lebenslauf, das Schulabgangszeug- 
nis, das letzte Zeugnis der Berufs-, Fach- oder Privatschule, 
den- Lehrvertrag, -das Lehrzeugnis oder die Bescheinigung 
des Lehrherrn über die tatsächlich verbrachte Lehrzeit, die 
Art und den Erfolg der Ausbildung, sowie über das sittlich© 
Verhalten Id es Lehrlings, sowie schließlich die Bescheinigung 
über die eingezahlte Prüfungsgebühr, die auf Rm. 10.—, fest
gesetzt ist. N ach Nachprüfung der formellen Richtigkeit 
und Vollständigkeit der eingereichten Papiere durch die In 
dustrie- und H andelskam m er entscheidet der Prüfungsaus
schuß, dem sie weitergereicht werden, über die Zulassung.

Die Prüfungen sind zunächst für folgende W irtschafts
zweige in Aussicht genommen w orden: T e x t i l e i n z e l 
h a n d e l ,  K o l o n i a l w a r e n e i n z e l h a n d e l ,  S c h u h -  
w a r e n e i n z e l h a n d e l ,  H a n d e l  m i t  E i s e n w a r e n ,  
H a u s -  lu. n d K ü c h e n g e r ä t e n .  Entsprechend den Be
stimmungen der Prüfungsordnung wird für jeden dieser Ge
schäftszweige ein besonderer Prüfungsausschuß gebildet w er
den der nach Möglichkeit unter dem Vorsitz eines Kamm er
mitgliedes zu stehen hat und dem die Durchführung der P rü
fung obliegt. Es muß jedoch betont werden, daß die Teil
nahme an den Prüfungen grundsätzlich niclft etwa _ auf 
Lehrlinge aus den vorstehend genannten Geschäftszweigen 
beschränkt bleiben soll; auch Lehrlinge aus allen anderen 
Geschäftszweigen werden vielmehr durchaus die Möglichkeit 
haben, sich der freiwilligen Handlüngsgehilfenprüfung vor 
der Industrie- und Handelskammer zu unterziehen. Die Kam
mer hat die Einrichtung von Prüfungsausschüssen und die 
Durchführung der Prüfungen für die bezeichneten Geschäfts
zweige zunächst nur deshalb ins Auge gefaßt, weil für sie 
das Bedürfnis klargestellt worden ist. W as die übrigen Ge
schäftszweige angeht, so wird die Kammer abwarten, bis der 
Wunsch auf Abhaltung von Prüfungen auch in ihnen an sie 
herangetragen wird; sie wird fdann zur Bildung von Prü
fungsausschüssen auch für diese Geschäftszweige schreiten.

An ändern Orten sind mit der Abhaltung freiwilliger 
Handlungsgehilfenprüfungen bereits gute Erfahrungen ge
macht worden. Sie berechtigen die Industrie- und Handels
kam m er zu Stettin, nachdem sich das Bedürfnis für eine 
derartige Einrichtung auch in ihrem Bezirk herausgestelK 
hat, zu der Hoffnung, daß sich die Prüfungen auch hier als 
von Vorteil für die beteiligten W irtschaftskreise erweisen 
und geeignet sind, zu einer Hebung der Qualität des kauf
männischen Nachwuchses beizutragen. Dr. Schoene.

Zur § (Haftung eines SdtfUsliypofliekenbankgesefzes.
Von Rechtsanwalt und N otar B e r n h a r d  B l a u ,  Berlin.*)

Das Bedürfnis nach l a n g f r i s t i g e n  Schiffskrediten 
ist außerordentlich groß, in der Seeschiffahrt wie in der 
Binnenschiffahrt. Die Entwicklung des für die Schiffahrt 
notwendigen Schiffskredits ist aber bedingt durch den Ab
satz der Goldschiffspfandbriefe. Die Schiffsbeleihungsban- 
ken können langfristige Schiffskredite nur vergeben, wenn 
ihnen dies der Pfandbriefabsatz ermöglicht.

Die reservierte Haltung des anlagesuchenden Publikums 
zum Goldschiffspfandbrief ist aber nicht so sehr auf die V er
schiedenheit der Deckungsunterlagen gegenüber dem G rund
stückspfandbrief zurückzuführen, zumal durch die staatlich 
genehmigten und vom Staat überwachten Beleihungsgrund
sätze der Schiffspfandbriefbanken, sowie durch die staatliche 
Treuhänderschaft für die Deckungsmittel ausreichend gesorgt 
ist. Die gewisse W eltfremdheit gegenüber dem Schiffs
pfandbrief ist vielmehr auf das Fehlen einer einheitlichen g e 
setzlichen Regelung des Schiffspfandbriefwesens überhaupt! 
zurückzuführen, dessen wirtschaftliche und rechtliche F unk
tionen bisher nicht in einem Schiffshypothiekenbankgesetz

*) D er nachstehende Artikel über ein für die deutsche 
Verkehrs Wirtschaft wichtiges Them a wird hiermit im „O .-H .“ 
zum Abdruck gebracht, ohne daß wir uns in allen Punkten 
mit den Ausführungen des Verfassers identifizieren.

Die Schriftleitung.

z u sa m m e n g e fa ß t sind , w ie  d ies  be i d e n  G ru n d s tü c k s
h y p o th e k e n  d u rc h  d a s  H y p o th e k e n b a n k g e s e tz  g e sc h e h e n  ist- 
V o r a llem  fe h lt d em  S ch iffsp fan d b rie f  b ish e r  d ie  d em  G ru n d 
s tü c k sp fa n d b rie f  im  B a n k g e se tz  g a ra n tie r te  L o m b ard fäh ig k e it-

Die Einführung des Schiffspfandbriefes auf dem Kap1' 
talm arkte ist aber nicht nur für die Schiffahrt selbst, son
dern auch für das Schicksal der deutschen W e r f t e n y 
größter Bedeutung. Denn der Ausbau des-Schiffspfandbrief' 
wesens bedeutet zugleich eine Belebung und Stärkung oßS 
Schiffbaues.

Die staatlichen Subventionen für die Schiffahrt 
Reichskredite für die See- und Binnenschiffahrt, Klein" 
schiffernothilfe und Kleinreederdarlehen —, die bisher durcn 
die drei deutschen Schiffsbeleihungsbanken der Schiffan* 
vermittelt wurden, können ihrer Natur nach nur für eine 
gewisse Uebergangszeit zur Beseitigung von Krisen dienen» 
die durch die auf Grund des Friedensvertrages e r f o l g t  
Abgabe des größten Teiles der deutschen Handelsflotte ein  ̂
getreten waren. Nunmehr muß die Hilfe des Reiches v<̂  
allem in einer einheitlichen G e s e t z g e b u n g  bestehe > 
durch die eine dauernde Einrichtung für den Schiffskred 
geschaffen wird, und die es ermöglicht, daß aus der W ijj 
s c h a f t  heraus die Mittel für langfristige Schiff sk re d i  
beschafft werden, Die so auf gesetzlicher Grundlage arbe
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tenden Schiffsbeleihungsbanken stehen als Sonderinstitute für 
die Schiffahrt auch außerhalb des sonstigen bankm äßigen 
W ettbewerbs, ihr ausschließliches Gebiet is t die Gewährung 
langfristiger Schiffskredite gegen Verpfändung von Schiffen.

Die Frage des deutschen Schiffspfandbriefwesens ist 
aber nicht nur eine Frage der deutschen Schiffahrt, sondern,, 
steht mit den i n t e r n a t i o n a l e n  Fragen im engen Zu
sammenhänge. Kann sich die Schiffahrt den erforderlichen 
Schiffskredit nicht in Deutschland beschaffen, so wird sie 
in noch größerem  Maße, als es schon bisher geschehen ist, 
zum Auslande ihre Zuflucht nehmen müssen. Namentlich 
Holland wird noch mehr als bisher auch das deutschfe 
Schiffskreditwesen beherrschen. In Holland bestehen bereits 
seit dem Jahre 1899 Schiffsbeleihungsbanken, die sich lau
fend vermehrt haben und zum Teil sehr erhebliche Divi
denden ausschütten konnten.

Da der Schiffskredit im engsten Zusammenhang mit 
dem Schiffsbau steht, so wird naturgem äß durch die H er
anziehung des ausländischen Kredits auch der Schiffbau in 
das A u s l a n d  a b g e d r ä n g t ,  und damit wird die ein
heimische W erftindustrie, die schon unter den Folgen der 
Nachkriegszeit genügend zu leiden hat, in weiterem Maße 
geschädigt, zugleich aber auch die Arbeitslosigkeit gefördert. 
Die Abwanderung des Schiffskredites nach dem Ausland ist 
aber auch von politischen Auswirkungen, da die Darlehns
nehmer häufig an die Vereinbarung, die ausländische Flagge 
zu führen, gebunden sind.

Alle diese Dinge führen mit zwingender Notwendigkeit 
zur Schaffung einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage für 
das deutsche Schiffspfandbriefwesen. Obwohl die deutschen 
Schiffsbeleihungsbanken in ihrer Konstruktion den Grund
stückshypothekenbanken •, ähnlich sind, glaubte man bisher 
wegen des Unterschiedes zwischen Schiff und Grund und 
Boden eine Ausdehnung des H ypothekenbankgesetzes auf 
Schiffe nicht vornehmen zu können. Die Regelung sollte 
vielmehr den einzelnen Ländern überlassen bleiben. Die be
stehenden drei deutschen Schiffsbeleihungsbanken sind durch 
die obersten Landesbehörden konzessioniert worden. In den 
Satzungen der deutschen Schiffsbeleihungsbanken war man 
aber den dem H ypothekenbankgesetz zugrunde liegenden 
Regelungen schon sehr wesentlich gefolgt, soweit nicht aus 
dem W esen des Schiffskredits Aenderungen erforderlich 
wurden.

Nunmehr drängt aber die Entwicklung zu einer 
r e i c h s g e s e t z l i c h e n  Regelung des Schiffspfandbrief- 
wesens, da durch sie im Zusammenhang mit der gesetzlichen 
Anerkennung der Lom bardfähigkeit und Mündelsicherheit der 
Goldschiffspfandbriefe die Existenz des Schiffspfandbrief- 
wesens sowie des Schiffskredits überhaupt bedingt ist. Wie 
die Geschäftsberichte der deutschen Schiffsbeleihungsbanken 
ergeben, haben sie der Reichsregierung bereits im Jahre
1929 einen „Entwurf zur gesetzlichen Regelung der Rechts
grundlagen für die Schiffsbeleihungsbanken in Anlehnung an 
das H ypothekenbankgesetz“ überreicht, ohne daß die R e
gierung bisher Beschlüsse hierzu gefaßt hat. Der Entwurf 
hatte bei allen W irtschaftskreisen große Anerkennung g e
funden. Es wird aber auch in den Geschäftsberichten der 
Banken dem Bedauern Ausdruck gegeben, daß die wichtigen 
Funktionen der Schiffsbeleihungsbanken und ihre Bedeutung 
für die nationale Schiffahrt und W erftindustrie von einzelnen 
Stellen noch nicht die genügende Anerkennung gefunden 
haben.

Die gesetzliche Regelung der Schiffsbeleihungsbanken 
|äß t sich in Anlehnung an die bewährten Grundsätze des 
Hypothekenbankgesetzes ohne Schwierigkeiten durchführen. 
Andererseits ist durch die bestehenden Satzungen, Darlehns- 
grundsätze und Beleihungsbedingungen der drei deutschen 
Schiffsbeleihungsbanken eine wertvolle Vorarbeit geleistet. 
Soweit diese Grundsätze und Bedingungen nicht in das Ge
setz selbst aufzunehmen sind, werden sie jedenfalls als E r 
gänzung zu dem Gesetz bestehen bleiben müssen.

Die Satzungen und Beleihungsbedingungen der deut
schen Schiffsbeleihungsbanken geben eine G e w ä h r  für die 
Sicherheit des Goldschiffspfandbriefes und sind durchaus 
geeignet, das Verlangen nach Mündelsicherheit und Lombard- 
^h igkeit zu begründen. Hierzu würde eine entsprechende 
-Ergänzung des § 21 Ziffer 3 b des Bankgesetzes erforderlich 
sein. Die Sicherheit des Goldschiffspfandbriefes, die wieder
um gedingt ist durch die Sicherheiten, die die Bank vom 
Kreditnehmer fordern und erhalten muß, endlich die Sicher
heit der Bank selbst, als eines unter Staatsaufsicht stehenden 
^feditinstituts, ist insbesondere nach folgender Richtung g e
währleistet:

Nur Schiffe, die in einem deutschen Schiffs- oder 
Schiffspfandregister eingetragen sind, können beliehen w er
den, und zwar im allgemeinen nur erststellig. Die Belei
hungsgrenze darf 60 o/o des Schiffs wertes nicht überschreiten. 
Es dürfen nur Amortisationshypotheken ausgegeben werden, 
im Hinblick auf diee Abnutzung, denen das Schiff ausgesetzt' 
ist. Die Dauer der Darlehen soll bei Seeschiffen 10 Jahre, 
bei Binnenschiffen 12 Jahre in der Regel nicht überschreiten. 
Es sind die erforderlichen Versicherungen für jedes Schiff 
zu nehmen. Die Versicherungsansprüche sind der Schiffs- 
beleihungsbank abzütreten, die wiederum die Versicherungs
ansprüche zusammen mit den durch die Schiffspfandrechte 
gesicherten Darlehnsforderungen den Schiffspfandbriefgläu- 
bigerrt verpfändet. In Fällen, in denen die Sicherheit des 
Schiffes oder des Schiffseigners gefährdet erscheint, müssen 
vorzeitige Kündigungsrechte für das Schiffsdarlehn gegeben 
sein. Auch die persönlichen Verhältnisse des Schiffseigners 
sind vor der Kredithingabe zu prüfen, erforderlichenfalls 
sind weitere Sicherheiten zu verlangen. Für die Sicherheit 
des Schiffes sorgen die Klassifikationsanstalten (Germanischer 
Lloyd). Es sollen nur klassifizierte Schiffe beliehen werden. 
Verliert das Schiff seine Klasse, so wird das Darlehen 
vorzeitig fällig. Als Deckung für die Schiffspfandbriefie 
gelten die Forderungen aus dem Schiffskredit. Die Rechte 
der Pfandbriefinhaber werden durch die Schiffspfandrechte' 
gesichert. U eber 'die Deckung wacht ein staatlicher T reu
händer, dem die durch Schiffspfandrechte gesicherten D ar
lehnsforderungen und die Abtretungen der Versicherungs
ansprüche verpfändet werden. Die Bank selbst steht unter 
Staatsaufsicht und unter Kontrolle eines Staatskomm issars. 
Der Umfang der Schiffspfandbriefemission ist in Anlehnung 
an die Vorschriften des H ypothekenbankgesetzes durch die 
H öhe des eingezahlten Grundkapitals bedingt. Danach dürfen 
Schiffspfandbriefe nur in soweit ausgegeben werden, als der 
Betrag derselben den zwanzigfachen Betrag des eingezahlten 
Grundkapitals der Bank und des ausschließlich zur Deckung 
einer Unterbilanz oder zur Sicherung der Pfandbriefgläubiger 
bestimmten Reservefonds nicht übersteigt.

Eine besondere Bedeutung hat die Einführung der 
„w ertbeständigen“ Schiffshypothek und somit die Ausgabe 
der G o l d  schiffspfandbriefe. Die Schaffung von w ertbe
ständigen Schiffspfandbriefrechten beruhte auf einer Rechts
verordnung der Reichsregierung vom 12. Februar 1924 an 
schließend an das Gesetz über wertbeständige Hypotheken 
vom 23. Juni 1923. Sie schuf die Eintragung von Gold'- 
markschiffspfandrechten in die Schiffsregister. In D urch
führung der Verordnung über wertbeständige Schiffspfand
rechte können auf Feingold lautende Schiffspfandrechte ein
getragen werden. Eine Goldmark entspricht dem Preis 
von 1/2790 kg Feingold. Für die Preisfeststellung des Fein
goldes ist der Londoner Goldpreis maßgebend. Die U m 
rechnung der englischen in die deutsche W ährung erfolgt 
nach den Mittelpreisen der Berliner Börse gem äß der letzten 
amtlichen Notierung von dem Tage, der für die Berechnung 
der Kapital-, Tilgungs- und Zinsbeträge m aßgebend ist. 
Ist ein Durchschnittspreis m aßgebend, so erfolgt die U m 
rechnung nach dem Durchschnittspreis desselben Zeitraums.

Die Entwicklung des Schiffspfandbriefwesens zeigt also 
in der Tat so nahe Berührungspunkte mit dem Grundstücks
pfandbriefwesen, daß eine gesetzliche Regelung im Anschluß 
an das H ypothekenbankgesetz im I n t e r e s s e  d e r  g e 
s a m t e n  d e u t s c h e n  S c h i f f a h r t  unbedingt erfor
derlich ist.

W ürde durch eine gesetzliche Regelung des Schiffs
pfandbriefwesens, sowie durch die Erklärung der Lom bard
fähigkeit und Mündelsicherheit des Schiffspfandbriefes der 
Einwand der mangelnden Sicherheit des Schiffspfandbriefes 
beseitigt werden, so läßt sich der weitere Einwand, daß 
durch die Belebung des Schiffskredits die Gefahr einer 
Ueberproduktion an Schiffsraum entstehen könne, leicht 
widerlegen. Diese Gründe wurden schon seiner Zeit bei der 
Schaffung der Schiffshypothekenbanken geltend gemacht. 
Es ist jedoch ein Trugschluß, wenn man annehmen würde, 
die Kreditbeschaffung und somit die Belebung der Bau
tätigkeit müsse eingeschränkt werden. Denn von einer U eber
produktion kann nicht mehr gesprochen werden, nachdem 
infolge des Versailler Friedensvertrages die Abgabe eines, 
sehr großen Teiles der. See- und Binnenflotte erfolgte. D er 
Aufbau der deutschen See- und Binnenflotte ist aber die 
Grundlage des Welthandels. Und die deutschen Schiffs
beleihungsbanken sollen durch das in einem besonderen Ge
setz verankerte Schiffskreditwesen der „Förderung der deut
schen See- und Binnenschiffahrt“ dienen, wie dies schon in 
ihren Satzungen bestimmt war.
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Finnisches Renntierfleisch.
Von K u r t  D.  B u c k  (Helsingfors).

Nachdem die Vereinbarungen mit Finnland wegen Aen- 
derung des vorläufigen Handelsabkommens zwischen dem 
Deutschen Reich und der Republik Finnland vom 26. Juni 
1926 und das Zusatzabkom m en dazu vom 28. August 1930 am 
27. November 1930 in Kraft getreten ist, sind nun die 
Grundbedingungen für eine größere Einfuhr von finnischem 
Renntierfleisch nach Deutschland gegeben. Durch das ge
genwärtig bestehende Einfuhrverbot von ausländischem G e
frierfleisch hat sich füif das finnische Renntierfleisch, das von 
diesem Verbot ausgeschlossen ist, in deutschen Käufer
kreisen ein wesentliches Interesse bem erkbar gemacht.

Schon vor dem K riege haben einige finnische H andels
häuser Renntierfleisch (Renntiere in ganzen Körpern, g e
froren) nach Deutschland verkauft. Die größten Mengen 
werden jetzt auf den nordfinnischen Fleischmärkten nach 
Schweden abgeschlossen. Die schwedischen, Aufkäufer nutzen 
auch in tiieser Hinsicht die Konjunktur und Kursdifferenz 
aus. Ebenfalls nach D änem ark und England wird Renn- 
tierfleisch in kleineren Partien abgeladen.

Durch die hohen Einfuhrpreise von Renntier
fleisch (bedingt besonders durch die bisher bestehenden 
hohen Zollkosten) warf das Renntierfleischgeschäft in 
Deutschland wenig Verdienst ab. Als Entschädigung für 
die im  letzten H erbste vorgenommene Erhöhung des E infuhr
zollsatzes auf Butter usw. wurde^ Finnland eine Zollerm äßi
gung auf Renntierfleisch bewilligt, wonach Renntiere in 
ganzen Körpern mit Fell und Klauen Rmk. 7,50 per 100 kg, 
ohne Fell und Klauen Rmk. 10,— per 100 kg. Zollabgabe 
kosten (zerlegtes Renntierfleisch ger. Rmk. 12,50 resp. 15,— 
per 100 kg).

Dennoch hat man sich! auf Grund der günstigeren V er
kaufsbedingungen sowohl auf Seiten der finnischen Verkäufer, 
wie der deutschen Käufen übertriebene Hoffnungen gemacht. 
In Deutschland galt es, einen fast ganz unbekannten Kon
sumtionsartikel auf dem Tleischm arkt einzuführen. Das 
frische, gefrorene Renntierfleisch fand nur schwer T)ei den 
Konsumenten Eingang, abgesehen von der durch die all
gemeine wirtschaftliche Depression hervorgerufene vermin
derte Kaufkraft und der Gegenpropaganda^ die von den 
deutschen Landwirten gegen die Einfuhr von ausländischem 
Fleisch eingeleitet wurde. Aus Bayern und dem Rheinlande 
wurden einige größere Renntierfleischkäufe gemeldet. Auf 
den Berliner W ochenm ärkten wurden nur kleinere Partien 
bei schwacher Nachfrage abgestoßen. Der norddeutsche 
M arkt wird durch m ehrere unverkaufte Posten norwegischen 
und kanadischen Renntierfleisches gegenwärtig stark beein
flußt. Es handelt sich um Konsignationspartien, die zu 
billigen Preisen abgestoßen werden sollen.

In veterinärpolizeilicher Hinsicht lagen von deutscher 
Seite so scharfe Untersuchungsbestimmungen vor, daß die 
Einfuhr aus Finnland hierdurch wesentlich erschwert wurde. 
Auf Anraten der deutschen und finnischen, am Renntierfleisch- 
handel interessierten Kreise, wurde von Deutschland eine 
Kommission entsandt, die besonders die karäüschen Grenz
gebiete wegen der Einschleppungsgefahr der Rinderpest

und Maul- und Klauenseuche aus Sowjetrußland zu unter
suchen hatte. Obgleich bisher nur äußerst selten Viehseuchen 
und Pest die nordfinnischen Renntierherden (sowohl die 
Steppenrenntiere, finn.: tunturiporo, als auch die Wald- 
renntiere, finn.: m etsäporo) heimgesucht haben, konnte die 
Kommission sich nicht entschließen, in ihrem Gutachten eine 
Erleichterung der veterinärpolizeilichen Beschaubestimmun
gen bei der Einfuhr von finnischem Renntierfleisch in 
Deutschland zu befürworten. Von finnischer Seite wird für 
die Ausfuhr von Renntierfleisch eine Ausfuhrbewilligung 
des Landwirtschafts-Ministeriums (Gültigkeit des Certifikates 
1—3 Jahre), und ein Ursprungszeugnis gefordert, das von 
den Kreistierärzten in Sodankylä, Rovaniemi und Pudasjärvi 
ausgestellt wird und aus dem hervorgeht, das in dem Ge
biet, in dem das Tier geschlachtet ist, keine seuchenhaftefl 
T ierkrankheiten aufgetreten sind. Eine Zwangsuntersuchung 
bei der Ausfuhr aus; Finnland ist nicht vorgeschrieben, doch 
ist sie teilweise Usance geworden. Die Fleischbeschau ge
schieht durch Angestellte der tierärztlichen Abteilung des 
Landwirtschaftsministeriums. Minimalabgabe Fmk. 50,— per 
Sendung. Bei W aggonladungen Fmk. 5,— per Remitier- 
körper.

Gemäß den Bestimmungen des Reichs-Gesundheitsblat- 
tes S. 131, 1931, (Berichtigungsmittedlung) darf finnisches 
Renntierfleisch in folgenden Zubereitungsformen nach 
Deutschland eingeführt werden: in ganzen Tierkörpern, 
auch ohne Kopf, frisch,, auch gefroren, mit Lungen, Herz und 
Nieren, sowie Brust- und Bauchfell, alle diese Teile in na
türlichem Zusammenhang mit dem Tierkörper. Ferner zer- 
legtes Renntierfleisch, auch Zungen, letztere auch bei E in
zelgewicht unter 2 kg. Das Ursprungsattest muß bei der 
in den deutschen Grenzhäfen stattfindenden Untersuchung« 
mit vorliegen. Die fleischbeschauliche Vorschrift sagt: „die 
Untersuchung hat wie beil Rindern zu erfolgen, jedoch kann 
die Auftauung auf die Eingeweide beschränkt werden, wenn 
nicht das Ergebnis der Besichtigung des Muskelfleisches 
eine weitere Untersuchung erforderlich m acht“ . Die Unter- 
suchungsgebühr beträgt Rmk. 1,50 per Renntierkörper. Der 
Einfuhr von geräucherten Renntierfleisch, besonders Renn- 
tierschinken (ohne Knochen => norwegisches Muster oder mit 
Knochen .== dänisches M uster) steht nichts im Wege, doch 
ist die Nachfrage aus Deutschland bisher gering gewesen.

Die letzten Notierungen für . finnisches Renntierfleisch 
in ganzen Tierkörpern (gefroren) bewegen sich um Fmk- 
9,— bis 12,— per kg fob-südfinnischem Hafen. Die See
fracht beträgt Fmk. 200,-— per 1000 kg. Kühlwagen s in d  
allerdings in Finnland schwer zu bekommen. Die nach 
‘Stettin und Lübeck gehenden Liniendampfer haben ge
eignete Kühlräume für kleinere) Partien Renntierfleisch.

Die Schlachtzeit ist bereits beendet, und die diesjährigen 
Bestände in finnischem Renntierfleisch! dürften rasch geräumt 
sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß im kommenden 
W inter, bei einer geschickten Propaganda, eine Belebung 
des Renntierfleischgeschäftes auf derm deutschen Fleischmarkt 
eintreten wird. Die Aussichten scheinen sogar günstig zu 
sein. —

Polen nadi dem Ablauf des deufsdt-polnisdien Roggenahhommens.
Der Entschluß der deutschen Regierung, das am  30. Juni 

abgelaufene, im Februar 1930 abgeschlossene und vor einem 
Jah re  verlängerte deutsch-polnische Roggenausfuhrabkomm en 
nicht zu erneuern, war für Polen eine Ueberraschung. Die 
interessierten polnischen Kreise rechneten mit Bestimmtheit 
damit, daß das Abkommen noch vor Ablauf oder, wie im 
Vorjahre, nach einer provisorischen Verlängerung auf kurze 
Zeit erneuert werden würde, und noch am 26. Juni befaßte 
sich die „G azeta H andiow a“ mit polnischen A bänderungs
forderungen, die bei den erw arteten Verhandlungen über das 
Roggenabkom m en polnischerseits. gem acht werden sollten, 
sowie mit den Aussichten für eine Einbeziehung Rußlands 
in die deutsch-polnischen Roggeqverhandlungen. Auf der 
großen Konferenz über Fragen der Agrarpolitik im am 
1. August beginnenden neuen Getreidejahr 1931/32, die unter 
Teilnahme von Vertretern der zuständigen Regierungsressorts 
und der Interessentenvereinigungen in W arschau am 16. bis 
18. Juni stattfand, war die Verlängerung des deutsch- 
polnischen Roggenabkom mens einmütig als erforderlich e r

k lärt worden. Die ersten offensichtlich offiziösen Kommentare 
zur Meldung über den deutschen Entschluß lassen denn auch 
das Bestreben erkennen, eine starke Enttäuschung zu ver
tuschen. Es wird darin plötzlich ausgeführt, daß die Nicht
erneuerung des Roggenabkom mens von Vorteil für Polen 
sei, da Polen jetzt volle Bewegungsfreiheit auf dem euro
päischen Roggenm arkt wiedererlange und der polnische 
Roggen jetzt im Auslande unter der Marke „ p o l n i s c h e r  
Roggen“ abgesetzt werden würde, während er bisher von 
der Roggenkommission als „deutsch-polnischer R oggen“ ver
kauft wurde. Es wird ferner betont, daß Polen in der Zeit 
der Zusammenarbeit mit Deutschland Erfahrungen in der 
Roggenausfuhr gesammelt und wertvolle Verbindungen an- 
geknüpft habe; es habe den europäischen R o g g e n m a r k t  

kennengelernt und zum Teil beherrscht und werde daher der 
Aufgabe, die Roggenausfuhr fortan selbständig durchzuführen, 
gewachsen sein.

Als T räger der polnischen Roggenausfuhr, deren neu<J 
Organisation bereits in den Grundzügen feststehen soll, wir**
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ein z e n t r a l e s  G e t r e i d e v e r k a u f s b ü r o  geschaffen, 
das außer Roggen noch W eizen und Gerste nach dem Aus
lande verkaufen und seinen Sitz allem Anschein nach in 
D a n z i g  haben w ird.*) An den Arbeiten dieses Organs 
werden voraussichtlich die polnischen Mitglieder der nun
mehr in Liquidation tretenden Deutsch-Polnischen R oggen
kommission G. m. b. H. teilnehmen, die ihren Sitz in Berliri 
hatte und im Jahre 1930/31, abgesehen von einer ganz g e
ringen Menge deutschen Roggens unmittelbar nach der Ernte, 
sich nur mit dem Verkauf polnischen Roggens befaßt hat. 
Die polnische Roggenausfuhr (wie auch die Getreideausfuhr 
überhaupt) soll, somit zentral zusamm engefaßt bleiben. Die 
Monopolstellung des zentralen Verkaüfsbüros wird, wie bis
her die der Roggenkommission, auch durch Erteilung der 
Ausfuhrprämien nur bei Verkäufen durch die zentrale Stelle 
aufrechterhalten werden. Ausfuhrprämien bestehen gegen
wärtig für Roggen (6 ZI. je dz), W eizen (6 ZI.), Ger,ste. 
(4 ZI.). Mehl (je nach Sorte 8 und 10 ZI.), Gerstengrütze und 
Malz (12 ZI.). Getreideausfuhrprämien sollen nach einem 
soeben bekanntgegebenen Beschluß der Regierung auch im 
Jahre 1931/32 beibehalten werden, doch sind Abänderungen 
der prämiierten Getreidearten und der Prämiensätze je nach 
dem Ausfall der E rnte in Polen und der Gestaltung der 
W eltm arktpreise noch möglich.

In dem jetzt zu Ende gehenden Getreidejahr 1930/31 
blieb nach vorläufigen Angaben die polnische Roggenaus
fuhr ungefähr auf der Höhe- des Vorjahres, während die 
Ausfuhr von W eizen das Mehrfache der geringen V orjahrs
menge betrug und G erste und vor allem Hafer infolge des 
ungünstigen E rnteertrages von 1930 einen starken Rückgang 
der Ausfuhr aufweisen. In den acht Monaten August 1930 
bis März 1931 wurden 229 689 to Roggen (in den gleichen 
Monaten 1929/30 218 294 to), .60 333 to Weizen (9 263 to), 
5000 to H afer (44 809 to) ausgeführt. In den gleichen Mo
naten stellte sich die Ausfuhr von Mehl auf insgesamt 75 184 
to gegenüber nur 8 570 to im V orjahre; die Mehlausfuhr 
wurde durch die Ausfuhrprämien kräftig gefördert. In den 
Monaten April und Mai war die Ausfuhr von Getreide und

*) Neueren Nachrichten zufolge steht es fest, daß das 
eigentliche Getreideverjcaufsbüro seinen Sitz in Danzig b e
kommt, während die Zentrale der Organisation, die „Pol
nisches Exportbüro für Roggen und W eizen“ firmieren wird, 
ihren Sitz in Posen oder Warschau erhält. Die Schriftl.

Mehl infolge des Anziehens der Inlandspreise nur gering, 
so daß sich dieses Bild der Ausfuhr von 1930/31 nur u n 
wesentlich verändert hat. Nach welcher Richtung sich die 
Getreidemengen, mit denen Polen im kommenden Getreide
jahr auf dem W eltm ärkte auftreten wird, verändern werden, 
läßt sich gegenwärtig nur ungefähr Voraussagen. Der Saaten
stand in Polen stellte sich nach Daten des Statistischen 
Hauptamtes Anfang Juni nach dem Fünfnummersystem (5 — 
sehr gut, 1 — schlecht) wie folgt dar: W interweizen — 
3,4 (Anfang Juni 1930 — 4,1), W interroggen — 2,9 (4), 
Sommerweizen 3,3 (3,6), Sommergerste 3,3 (3,5), H afer 
3,3 (3,5). Trotz der seit Mitte Mai auf der ganzen Linie e r 
folgten Besserung war somit der Saatenstand vor allem bei 
Roggen und bei W interweizen wesentlich schlechter als 
um den gleichen Zeitpunkt 1930. Es ist indessen zu berück
sichtigen, daß im vorigen Jahr gerade im Laufe des Juni 
infolge der Dürre eine starke Verschlechterung des Saaten
standes eintrat, während jetzt im Juni die W itterung im all
gemeinen günstig war.

Von dem Umfang der E rnte dürfte es auch in erster 
Linie abhängen, wieweit es der Regierung gelingen wird, die 
Getreidepreise i m Inlande auf einem höheren Niveau als im 
katastrophalen H erbst und W inter 1930/31 und einigermaßen 
stabil aufrechtzuerhalten. Bezeichnenderweise stehen gegen
wärtig die W eizenpreise angesichts der besseren E rnteaus
sichten auf einem im Vergleich zu den übrigen Getreide
preisen sehr niedrigen Niveau (am 26. Juni in W arschau 
30—31 ZI. für 100 kg gegenüber 27,75—28,25 ZI. für Roggen, 
28—28,50 ZI. für Grützengerste und 28—29 ZI. für gemischten 
Hafer). Die Stützung der Inlandspreise, das Hauptziel der 
Getreidepolitik auch in diesem Jahre, will die Regierung 
neben den Ausfuhrprämien, die der Entfernung der absoluten 
Ueberschüsse vom Inlandsm arkt helfen sollen, durch eine in
tensive Interventionstätigkeit der staatlichen Getreideindu- 
strie-Betriebe und vor allem durch erweiterte Kreditierung 
der neuen Ernte und Stundung der jetzt fällig werdenden 
Zahlungen der Landwirte erreichen. Es soll vor allem über
stürzten Verkäufen und dem  Preissturz unmittelbar nach 
der Ernte entgegengewirkt werden. D er Umfang der In ter
ventions- und der Kredithilfe, die der Landwirtschaft geboten 
werden können, hängt aber in erster Linie ab von dem E r 
gebnis der Verhandlungen üb^r die Beschaffung von Aus
landsgeldern für diese Zwecke, die jetzt von der polnischen 
Regierung an verschiedenen Plätzen geführt werden.

Wirtschaftliche Machrichten
Sdiweden.

Der schwedische Außenhandel unter dem Druck der 
Weltkrise. Der Außenhandel Schwedens im Mai stand un 
ter dem niederdrückenden Einfluß der W eltkrise. Nach den 
-Berechnungen des Kommerzkollegiums betrug die Ausfuhr 
*9,5 Mill. Kr. gegen 160,5 Mill. Kr. im Mai 1930 und die 
^ n fu h r  125,1 Mill. Kr. gegen 154,2 Mill. Kr. im Mai 1930. 
— er Im portüberschuß stieg somit auf 25,6 Mill. Kr. gegen 
ejnen Exportüberschuß von 6,3 Mill. Kr. im Mai 1930. Der 
^esam tim port Schwedens stieg in den ersten fünf Monaten 
^es laufenden Jahres auf 571,6 Mill. Kr. und der E xport auf 
”"1,9 Mill. Kr., so daß der Im portüberschuß 179,7 Mill. Kr. 
beträgt gegen 96,8 Mill. Kr. im Januar—Mai 1930.

Norwegen.
Die wirtschaftliche Lage Norwegens. Der Monatsbe

richt der Bank von Norwegen. Der Notenumlauf der Bank 
von Norwegen ist um 4,7 Mill. Kr. im Mai zurückgegangen 
nd betrug Ende des Monats 291,1 Mill. Kr. gegen 307,8 Mill.

Ultimo Mai 1930. Lombards und Diskonti gingen um 
>5 Mill. Kr. auf 178,4 Mill. Ultimo Mai zurück, gegen 231,7 
^ul. Kr. im Vorjahr. Der Bestand der Bank von Norwegen 
'?n . ausländischen Devisen betrug 63,9 Mill. Kr. Ultimo 
u ' ..unc* 57,5 Mill. Ultimo Mai, während der Goldbestand 
^ v e rän d e rt blieb. — Nachdem die erforderlichen V erände
r t e n  des Gesetzes der Bank von Norwegen vom Stor- 

ng angenommen worden sind, hat die Bank von Norwegen 
Atirno Mai 4000 Aktien in der Internationalen Bank, Basel, 

|ezeichnet. Der Devisenmarkt war in der ersten Hälfte des 
ai verhältnismäßig reichlich vergehen; gegen Ende des Mo

nats war der Zugang knapp, und die Bank von Norwegen 
verkaufte .etw as von dem Bestand. Pfund wurde im Mai 
unverändert zu Kr. 18,16i/o notiert, während der D urch
schnittskurs für Dollar zu Kr. 3,735/8 im Mai, gegen Kr. 
3,74 im  April notiert wurde. Der Großhandelsindex des 
statistischen Zentralbüros (Preise 1913 == 100) ist im Mai 
um 1 Point auf 128 zurückgegangen, der Lebenshal>- 
tungsindex (Preise 1914 =  100) um 1 Point auf 167 mit und 
159 ohne Steuern. Die Berechnungen des W ertes des Außen
handels im April ergaben einen bedeutenden Rückgang der 
Ausfuhr. D er W ert der Einfuhr betrug 79 Mill. Kr. und der 
Ausfuhr 33,3 Mill. Kr., wodurch der Einfuhrüberschuß im 
April 45,7 Mill. Kr. betrug gegen 17,1 Mill. im März d. J. 
und 23,9 Mill. Kr. im April 1930. Aius. Berechnungen, die 
das Statistische Zentralbüro pr. 1. Januar 1931 vorgenommen 
hat, geht hervor, daß die Gesamtschulden Norwegens an 
das Ausland sich 1930 um 100 Mill. Kr. vermehrt habeg, 
während das Gesamtguthaben mit ca. 23 Mill. Kr. zurückge
gangen ist. — Die W alfangsaison 1930/31 ist jetzt beendet. 
Nach den vorläufigen Berechnungen des Fangergebnisses 
kann die Produktion der norwegischen Gesellschaften auf 
:a. 2 275 000 Faß veranschlagt werden. Von der nor
wegischen Produktion ist bisher für ca. 1725 000 Faß zu 
einem W ert von ca. 128 Mill. Kr. verkauft worden. Die 
Produktion der ausländischen Gesellschaften in der Saison 
1930/31. wird auf ca. 1325 000 Faß veranschlagt. — In der 
Industrie machten sich die W eltdepression und auch die an 
dauernden Arbeitskonflikte fühlbar. Der Frachtenm arkt ist 
fortgesetzt tot. - Die Zahl der Arbeitslosen bei den A r
beitsämtern betrug im Mai 25 206 gegen 28 477 im April. In 
den entsprechenden Monaten 1930 waren die Zahlen 16 376 
und 19 829.
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Dänemark.
Der dänische Außenhandel im Mai mit 14,7 Mill. Kr. 

passiv. Der dänische Außenhandel hat im Mai d. J. bei einer 
E infuhr von 121,9 Mill. Kr. und einer Ausfuhr von 107,2 Mjll. 
Kr. mit einem Einfuhrüberschuß von 14,7 Mill. Kr. abge^ 
schlossen. Die Ausfuhr verteilt sich auf 100,7 Mill. Kr. einhei- 
m ischeund 6,5 Mill. Kr. frem der W aren. Im Vergleich mit dem 
Monat zuvor, der einen Ausfuhrüberschuß von 8,9 Mill. Kr. auf
wies, sind recht erhebliche Verschiebungen eingetreten und 
zwar besonders bezüglich der Ausfuhr einheimischer W aren, 
aber auch die Einfuhr zeigt ein sehr anders geartetes Bild, 
indem sie von 119,1 auf 121,9 Mill. Kr. gestiegen ist. Die 
Ausfuhr einheimischer W are ist gleichzeitig von 121,2 auf 
100,7 Mill. Kr. zurückgegangen. Von diesem Rückgang um 
20,5 Mill. Kr. entfallen indessen allein 11,3 Mill. Kr. auf 
Schiffe, während die gesam te übrige Ausfuhr nur rund
7 Mill. Kr. ausmachte. Bei den wichtigen Gruppen der 
landwirtschaftlichen Produkte weisen nur Butter und. E ier 
bezüglich des Ausfuhrwertes größeren Rückgang auf, Butter 
von 34,8 auf 32,8 Mill. Kr. und E ier von 6,5 auf 5,2 Mjill. 
Kr. Bei der Gruppe Speck und Fleisch beläuft sich den 
Rückgang jedoch nur auf 0,2 Mill. Kr., nämlich von 40,19 
auf 40,7 Mill. Kr.

Lettland.
Zollerhöhungen in Lettland. Wie aus Riga gemeldet 

wird, hat die lettische Regierung dem Sejm einen Zollvor
schlag vorgelegt, dessen Durchführung den Ausgleich der! 
Handelsbilanz durch Abschnürung der Einfuhr bezweckt: 
Von den Zollerhöhungen werden betroffen sowohl landw irt
schaftliche als auch industrielle Produkte, unter ändern 
Gerste, Hafer, Reis, Grieß, Apfelsinen, Bananen, Fleisch, 
Speck, Fett, Eier, lebendes Vieh, Leder, Lederwarefi, Häute, 
Eisen, Stahl, verschiedene Metallwaren, Klaviere, Automo
bile, Zwirn, weiße und bunte Baumwolltuche, W olltücher, 
Seiden- und Leinengewebe. Sollten durch den Zollschutz 
einheimische W aren teurer werden oder sich in der Qualität 
verschlechtern, ist der M inisterrat berechtigt, diev alten Zoll
sätze wieder einzuführen. Die Regierung strebt auf eine be
schleunigte Verhandlung des Vorschlages hin.

Lettlands Handelsflotte. Die lettländische Handelsflotte 
hat im  1. H albjahr 1931 wieder einen beträchtlichen Zu
wachs zu verzeichnen. Im Laufe dieser Zeit sind im Auslande 
11 neue Dam pfer mit einem Raum gehalt von 25 767 Brutto-' 
(15 467 Netto-) Tons angekauft worden, so daß der gesamte 
Schiffspark Lettlands nunmehr 112 Dampfer mit 195 540 
Brutto- (115 698 Netto-) Tonnen, 32 Segelschiffe mit 2969 
(2556) Tonnen und 8 M otorsegler mit 910 (499) Tonnen 
zählt. Im Vergleich zum Vorkriegsstände ist die Gesamt-* 
tonnage der Handelsflotte Lettlands um 35 Prozent gestiegen.

Esiland.
Butterexport. In der Zeit vom 1. Januar bis 15. Juni

1931 sind a u s  E s t l a n d  insgesamt 4 412,1 to B u t t e r  e x 
p o r t i e r t  worden gegenüber 4172,7 to im gleichen Zeit
abschnitt des Vorjahres. Davon gingen 2 627 to (1565 to) 
Butter nach Deutschland, 1 197 to (1564 to) nach England 
und 461 to (37 to) nach Belgien.

Unterzeichnung eines Abkommens über den russischen 
Transit durch Estland. Die seit längerer Zeit zwischen den 
estländischen Behörden und der Revaler Sowjethandelsver
tretung geführten Verhandlungen haben zur Unterzeichnung 
eines Abkommens über die Gewährung von Vergünstigungen 
für den russischen Transit durch Estland geführt. Gemäß 
diesem Abkommen erhalten die Russen 10 Proz. F rach ter
mäßigung, falls sie mindestens 80 000 to W aren auf den 
estländischen Staatsbahnen befördern, und 15 Proz. E rm äßi

gung, falls der Transit 110 000 to im -Jahr übersteigt. — Die 
letztere Norm wird russischerseits schon bald erreicht w er
den, so daß den Russen 5 Proz. der Frachtkosten zurück
gezahlt werden, während 10 Proz. (für 80 000 to) bereits 
früher zurückerstattet worden sind. Bis zum Schluß des 
Jahres wird die Beförderung der Sowjetwaren auf den est
ländischen Staatsbahnen dann mit einer Preiserm äßigung von 
15 Proz. erfolgen. Wie verlautet, beabsichtigt die Sowjetre
gierung, den Transit über Estland im H erbst noch zu ver
größern, da der Leningrader Hafen überlastet ist und nicht 
alle dorthin gerichteten Ladungen aufnehmen kann.

Erwerb von Motorwagen und Autobiussen für die est
ländischen Staatsbahneil. Das estländische Verkehrsm iniste
rium beabsichtigt, eine größere Anzahl von M otorwagen und 
Autobussen für die Staatsbahnen zu beschaffen. Die V erw irk
lichung dieses Planes wird etwa 1 Mill. Kr. kosten. Die 
M otorwagen sind in erster Linie für die Breitspurbahn, 
die Autobusse dagegen für die Schmalspurbahn b e s t im m t.  
Zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf kurzen Strecken ver
fügt die Eisenbahnverwaltung bereits über 5 Motorwagen. 
Ihre Zahl soll nunm ehr auf 15 gebracht werden. Ferner 
sollen 15 Autobusse, die auf Geleisen verkehren sollen, er
worben werden. Zwei Drittel der Bestellungen sollen i m 
A u s l a n d e  vergeben werden.

Verkauf der staatlichen Roggenvorräte in Estland. Die 
estländische Regierung hat die Absicht, die Preise, zu denen 
der auf Grund des Getreideschutzgesetzes den Landwirten 
abgekaufte Roggen nunmehr an die Getreidehändler ver
kauft werden soll, herabzusetzen. Durch diese P r e i s h e r a b 
setzung sollen Absatzmöglichkeiten für die staatlichen R og
genvorräte geschaffen werden, deren Selbstkostenpreis durch 
die lange Lagerung von Monat zu Monat ansteigt. Gegen
wärtig wird staatlicher Roggen zu 19 Cent das Kilogramm 
verkauft, während die Getreidehändler auf dem freien M a rk t  
Roggen zu niedrigeren Preisen erhalten können und sich aus 
diesem Grunde für den staatlichen Roggen nicht interessieren- 
Die Regierung will indessen die Lager möglichst sc h n e ll  
räumen, um die neue E rnte unterbringen zu können und 
Mittel für den kommenden Roggenaufbau freizumachen.

Lifauen
Zeitweilige Zollermäßigung für Bauziegel. Gemäß e in e m  

am 23. Juni 1931 gefaßten Beschluß des M inisterrats ist, 
wie der „Industrie und H andel“ mitteilt, der l i ta u isc h e  
Einfuhrzoll für Bauziegel, der bisher 38 Litas pro Tausend 
betrug, mit sofortiger W irkung zeitweilig, und zwar z u n ä c h s t  

bis zum 10. August 1931 auf 8 Litas pro Tausend e r m ä ß i g t -  

Der Zoll für gewöhnliche Kalksandsteine ist für den g le ic h e n  
Zeitraum auf 7 Litas pro Tausend herabgesetzt. Vermutlich 
wird gleichzeitig die litauische Eisenbahnverwaltung Vor
zugstarife für die Beförderung von Ziegelsteinen einführen- 
M ehrere litauische Bauunternehmer haben sich bereits telegra
phisch mit ostpreußisclien und lettischen Ziegeleien in Ver
bindung gesetzt. Für die Lieferung nach Litauen werden aber 
wohl in erster Linie ostpreußische, nahe der l i ta u is c h e n  
Grenze gelegene Ziegeleien in Frage kommen. Wie es h e i ß t ,  

sollen noch etwa 8 bis 10 Millionen Ziegel benötigt w e rd e n , 
mit deren Einfuhr zu rechnen ist.

Diese jetzt beschlossene zeitweilige Zollermäßigung für 
Bauziegel ist eine Folge der mehrfachen Beschwerden und 
Eingaben der Bauunternehmer an das Finanzministerium, die 
sich gegen das litauische Ziegelsyndikat richteten. Die }n 
dem Syndikat zusammengeschlossenen Ziegeleien nahmen in 
Litauen eine gewisse Monopolstellung ein. Das S y n d i k a  

konnte es sich bisher leisten, für die zum großen Teil seur 
minderwertigen Bauziegel einen Preis von 135 Litas pro Tau
send zu fordern, obgleich der Selbstkostenpreis der Ziege' 
leien nur etwa 60 Litas pro Tausend beträgt. Ferner 'va? 
das Syndikat, das mit Aufträgen bis Ende September voi

iir^-

Wir bitten unsere Ab o n n e n t e n ,  den 

Ä b ® i n @ m # n i s b # i r e g  für das 3. Vierteljahr 1931 unter Be
nutzung der beiliegenden Zahlkarte auf unser Postscheckkonto Stettin 10464 zu

i b e r w # i s ® i
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eingedeckt ist, gar nicht mehr in der Lage, den infolge der 
lebhaften Bausaison eingetretenen M ehrbedarf an Ziegeln zu 
decken. D aher traten in letzter Zeit häufig Baustockungen 
ein, viele Bauten konnten nicht weitergeführt und eine An
zahl von Bauplänen gar nicht in Angriff genommen werden.

Litauen ulnd der Handelsvertrag mit Sowjetrußland. 
D er offiziöse „Lietuvos Aidas“ beschäftigt sich in einem 
Leitartikel mit den Ergebnissen des litauisch-russischen H an
dels und erklärt, daß die bisherige Grundlage der russisch
litauischen Handelsbeziehungen für Litauen ungünstig sei in
folge der Verschiedenheit der Handelssysteme beider Länder. 
Man müsse daher ergänzende Abkommen zur Regelung 
der Frage der Kontingente oder aber einen neuen H andels
vertrag abschließen. Es sei zu hoffen, daß die guten politi
schen Beziehungen der beiden Länder dazu beitragen werden, 
daß man auch auf wirtschaftlichem Gebiet zu einer gedeih
lichen Zusammenarbeit gelangen wird.

Die russische Dumpingeinfuhr. Die russische D um 
pingeinfuhr nach Litauen ruft in den litauischen W irt
schaftskreisen große Beunruhigung- hervor, d a . sie immer 
größeren Umfang annimmt und sich auf immer neue W aren 
erstreckt. Neuerdings führen die Russen Fahrräder und 
Grasmähmaschinen nach Litauen ein. Die Fahrräder werden 
russischerseits zum Preise von 170 Lit pro Stück, die G ras
mähmaschinen zu 400 Lit das Stück angeboten, während aus
ländische Grasmähmaschinen gleicher Qualität 700—900 Lit 
kosten.

Freie Stadt Danzig.
Besseres Geschäft am Danziger Holzmarkt. Nachdem 

Polen gegenw ärtig an der Arbeit ist, seinen H olzexport zii 
organisieren, ist man auch in Danzig daran, die Organisation 
der W eichholzexporteure unter Dach zu bringen. Wenn 
dies erreicht ist, wird man sich leichter mit dem bestehenden 
polnischen Syndikat auseinandersetzen können.

Das Danziger Holzgeschäft mit England war in letzter 
Zeit belebt, namentlich in Spezialabmessungen, worin Danzig 
an sich gegen die finnische Konkurrenz schwer zu kämpfen 
hat. So stellt sich nach englischen Statistiken in der Zeit 
Januar/M ai der Danziger Export nach England an 
S c h n i t t h o l z  w e i c h  für 1929 auf 50 290, 1930 auf 
60205, 1931 dagegen auf 98 984 Loads. In ähnlicher Weise hat 
sich auch der Export von S c h n i t t h o l z  h a r t  vergrößert/; 
er stellte sich in den Monaten Januar/M ai 1929 auf 464 933,
1930 auf 699 371, 1931 auf 710 695 Kubikfuß.

Bemerkenswert ist, daß sich nunmehr auch in G d i n - 
g e n der Holzumschlag, und zwar namentlich am indischen 
Kai, entwickelt hat. Es sollen zunächst nur Schnittm ateria
lien sowie Telegraphenstangen und nur in größeren Mengen 
zum Umschlag gelangen, da es für kleinere Quantitäten; 
noch an regelm äßiger Verlademöglichkeit fehlt. Der U m 
schlag wird in der Hauptsache von der Bergenske Baltic 
Transports Ltd. besorgt.

Der Danziger Schiffsverkehr im t. Halbjahr 1931. Im 
Juni d. Js. sind in den Danziger Hafen 484 Schiffe von zu
sammen 360 216 N trgt. eingelaufen, in der gleichen Zeit 
haben 492 Schiffe von zusammen 356 039 N trgt. den Dan- 
ziger Hafen verlassen.

Im 1. H a l b j a h r  1 9 3 1  sind somit im Danziger 
Hafen 2 767 Schiffe von zusammen 1935 092 N trgt. ange
nommen, während 2 758 Schiffe von zusammen 1911660 
Ntrgt. den Danziger Hafen seewärts verlassen haben. Gegen
über dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist ein R ü c k  - 
g a n g  d e s  D a n z i g e r  S c h i f f s v e r k e h r s  zu ver
zeichnen, da im ersten H albjahr 1930 2 817 Schiffe von 
zusammen 1962 535 N trgt. in den Danziger Hafen eingelaufen 
und 2 801 Schiffe von zusammen 1 970 11.6 N trgt. ausge
laufen waren.

Polen.
, Bildung eines Komitees zur Bekämpfung der Wirt- 

cnaftskrise. In .einer Sitzung des W irtschaftskomitees des 
Polnischen M inisterrales unter Vorsitz des Ministerpräsidenten 
yurde eine Reihe wichtiger Beschlüsse über Fragen 

er W irtschaftspolitik gefaßt. Es wurden u. a. der Plan 
sUr .^ e  Getreidepolitik der Regierung für das Jahr 1931/32 
^owie einige Verordnungen beschlossen, die den polnischen 

oizexport und seine Organisation regeln sollen. Die Leitung 
a L staathchen Salinen-Aktiengesellschaft „T esp“ wurde be- 
p  r^ t - V e r h a n d l u n g e n  m i t  D e u t s c h l a n d  und 
schl ft610*1 z.w e c k s  Regelung der Salpeterausfuhr zum Ab- 

u zu bringen. Es wurde ferner ein besonderes Komitee

bei der Regierung zur Bekämpfung der W irtschaftskrise und 
Arbeitslosigkeit gebildet.

Der Unilever-Gdingen-Vertrag unterzeichnet. In Berlin 
wurde zwischen der Unilever-Gruppe, die in Polen durch die 
Firm a Schicht vertreten wird, und W eil-Hermes, Rotterdam m, 
ein V ertrag unterzeichnet, wonach der Ausbau und die Aus
beutung der Oelfabrik in Gdingen in Angriff genommen w er
den soll. Das Investierungskapital ist auf 1,5—2 Mill. Dollar 
festgesetzt worden. Mit den Bauarbeiten soll unverzüglich 
begonnen werden. Zur V erarbeitung sollen ausschließlich 
exotische Sämereien gelangen.

Vertrag Fiat-Staatliche Ingenieurwerke. Der „Polonia“ 
zufolge haben die Staatlichen Ingenieurwerke in W arschau 
mit der italienischen Automobilfabrik „F ia t“- einen V ertrag 
abgeschlossen, wonach die „F ia t“ den Ingenieurwerken Li
zenzen für die H erstellung der Fiat-W agen erteilt, Kredite 
in bar und in Materialien für die Autofabrikation und den 
Verkauf der in den W erken hergestellten W agen organisieren 
wird. Die Ingenieurw erke werden zunächst nur die Mon
tage der Fiat-W agen durchführen und erst allmählich M a
schinen für die E igenherstellung von Automobilteilen instal
lieren. In den ersten Jahren sollen die polnischen Fiat- 
W agen etwa 12 000 ZI. ( =  5 500 Rm.) kosten. Bekannt
lich befassen sich die Ingenieurwerke und die mit ihnen ver
bundene „U rsus“ -Fabrik mit der H erstellung von Automo
bilen, darunter von Lastkraftwagen großer T ragfähigkeit 
auf Grund eines vor etwa einem Jahre abgeschlossenen Li
zenz- und Kreditabkommens mit der schweizerischen Auto
mobilfirma Saurer.

Beginn der Bauarbeiten an der Eisenbahnlinie Ostober
schlesien—Gdingen. Die Französisch-Polnische Eisenbahnge
sellschaft, die die M agistrale Ostoberschlesien—Gdingen in 
Pacht genommen hat, hat mit den Arbeiten an dem W eiterbau 
bezw. dem Ausbau der einzelnen Teilstrecken begonnen. 
Obwohl die Eintragung der Gesellschaft in das H an
delsregister sich verzögert hat, , fanden Ende Juni 
Submissionen für verschiedene Bauarbeiten statt, die 
nach dem  Konzessionsvertrag von polnischen Firmen 
und mit polnischen Materialien ausgeführt werden 
müssen. Ein französisch-polnischer Ausschuß legte in diesen 
Tagen den Verlauf der neuen Eisenbahnlinie Sienkowice— 
Czenstochau fest, die von der Konzessionsgesellschaft errich
tet werden und Czenstochau sowie das Dom browaer Kohlen
revier mit der M agistrale verbinden soll. Bei Rudnik soll eine 
große Eisenbahnbrücke erbaut werden, die die Unterschnei- 
dung der bestehenden Linie Czenstochau—W arschau erm ög
lichen soll.

TsdiedioslowaKei.
Einfuhr polnischen Roggens. In der letzten Zeit werden 

größere Mengen p o l n i s c h e n  R o g g e n s  n a c h  d e r  
T s c h e c h o s l o w a k e i  ausgeführt, die bis zur neuen Ernte 
auf ausländischen Roggen angewiesen ist.

Rußland.
Die Sowjetindustrie in den ersten fünf Monaten 1931.

In den ersten fünf Monaten 1931 stellte sich die G esam tpro
duktion der Sowjetindustrie auf nur 81 Proz. des entsprechen
den Voranschlages. An erster Stelle stehen dabei die N aph
thaverarbeitung, die elektrotechnische Industrie, die L eder
industrie, die Baumwoll- und W ollindustrie, die Fettindustrie 
und einige andere minderwichtige Industriezweige, die den 
entsprechenden Voranschlag zu nahezu 100 Proz?. durch
führen. Im .einzelnen wiesen die elektrotechnische Industrie 
eine Produktionssteigerung um 42 Proz., der W erkzeugm a
schinenbau eine solche um 38 Proz., die Kesselindustrie eine 
solche um 35 Proz;. und die Naphthaindustrie eine solche 
um 30 Proz. im Vergleich zu den ersten fünf Monaten 1930 
auf. Besonders stark hinter dem Voranschlag zurückgeblie
ben sind der Kohlen- und Erzbergbau, die Eisen- und S tahl
industrie, die Holzindustrie, die Glasindustrie usw. Obgleich 
im zweiten H albjahr 1931 eine Reihe von neuen Betrieben 
und Anlagen in Betrieb gesetzt werden sollen, von denen 
man eine starke Steigerung der Industrieproduktion erw artet, 
wird es jedoch nach Feststellungen der Sowjetpresse in den 
letzten sieben Monaten 1931 größter Anstrengungen bedürfen, 
um das Versäumte nachzuholen und den Jahr es V oransch lag  
durchzuführen. Dies sei vor allem beim Kohlenbergbau 
und der Eisen- und Stahlindustrie der Fall. Ungünstig w a r es 
in der Berichtszeit um die Senkung der Selbstkosten bestellt 
und zwar wiederum vor allem im Kohlenbergbau, im E isen
e rz b e rg b a u  und in der Baustoffindustrie, w o so g a r  eine Stei
gerung der. Selbstkosten zu verzeichnen war.
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Finnland
Bestand der finnischen Handelsflotte. Die finnische H an

delsflotte umfaßte Anfang d. Js. 4717 Schiffe von zusammen 
630 024 Bruttotonnen gegen 649 036 Tonnen im Jah re  ,1929. 
Hiervon entfielen auf eigentliche Handelsschiffe 527 Dampfer, 
150 M otorsegler und 311 Segelschiffe. D arunter befanden sich 
allerdings sehr viele kleine Schiffe, so daß für große Fahrt 
nur 250 Schiffe von rund 200 000 Nettotonnen vorhanden sind.

In Helsingfors sind beheimatet 77 343 Nettotonnen, in 
M ariehamn 56 698 Tonnen, in Abo 20 093 Tonnen, in N y
stad 18 904 Tonnen, in W iborg 15 395 Tonnen und in Nys 
lott 10100 Tonnen. U eber die Hälfte der Flotte segelt also 
unter der F lotte von Helsingfors und Mariehamn, nämlich 
134 000 Tonnen.

In dem finnischen Eismeerhafen Petvano sind 70 
Fischereifahrzeuge von 1 bis 32 Nettotonnen eingetragen.

Ernteaussichteen. In Finnland wird in diesem Jahre 
mit einer M i t t e l e r n t e  gerechnet. Mitte Juni waren die 
Ernteaussichten für Roggen etwas besser als zum gleichen 
Zeitpunkt des Vorjahres, für W eizen und Hülsenfrüchte etwa 
gleich den vorjährigen und für Hafer, Kartoffeln und Heu 
etwas schlechter als im Vorjahre.

Starker Rückgang der finnischen Holzverkäufe. Bis 
zum 30. Juni d. Js. erreichten die finnländischen Sägeholz- 
verkäufe n u r’ 380 000 Stds. gegenüber 610 000 Stds. zum 
gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Der Rückgang beträgt 
somit nicht weniger als 230 000 Stds. England hat 185 000 
Stds. (im V orjahre 230 000 Stds.) gekauft, Holland 41000 
Stds. (94 000), Frankreich 40000 Stds. (56 000), Belgien

Kursnotierungen der Finlands-Bantt.
Finnländische Mark. Verkäufer.

1. J u l i  2. J u l i  3. J u l i  4 . J u l i
N e w - Y o rk ............................ 39,70 39,70 89,70 39,70
L o n d o n ...................................  193.20 193,20 193,25 193,35
S to c k h o lm ..................................1065,50 1065 50 1065,50 1065.50
B e r l i n ........................................  943,00 943,00 943,00 943,25
P a r is ............................................ 155,55 155,55 15560 155,65
Brüssel ...................................  553.50 ■ 553,50 554.00 554.00
A m ste rd am ............................... 1598,75 1598,75 1598,50 1599,25
B asel............................................ 769.50 769.50 769,50 769,75
O s lo ........................................... 1063,75 1063.75 1064,00 1064,50
K openhagen............................... 1068,75 1063,75 1063,75 1064,50
Prag . ........................................ 11X.00 118.00 118,00 118,00
Rom ........................................  208,50 208,50 208.50 208,50
R e v a l ........................................ 1060.00 1060,00 1060,00 1060.00
Riga .......................................  766.00 766.00 766.00 766.00
Madrid ..................................... 388.00 381.00 379,00 379.00
Warschau . . 446,00 446,00 446.00 446,00

38 000 Stds. (55 000), Dänemark 30 000 Stds. (39 000) und 
Deutschland 16 000 Stds. (62 000).

Butterausfuhr. Die f i n n l ä n d i s c h e  B u t t e r a u s 
f u h r ,  betrug im Juni 1472 to gegenüber 1587 to im ent
sprechenden Monat des Vorjahres. Im ersten H albjahr 1931 
erreichte die Butterausfuhr 9 719 to gegen 9 997 to im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Revaler Börsenkurse. JCurSß. Rigaer Börsenkurse
Estländische Kronen. Lettländisc&e Lat. (La.)

Gemacht 2. Juli 3. Julii _ 4. Jiuli 9. Juli 10. *Juli 11. J[uli
Käufer | Verk. Käufer j Verk. Käuter Verk

Käuf. Verk. Käut. Verk. Käut. Verk-
Neuyork . . . 
London • • .

- 3.74
18.21

3.7550
18.26

3.74
18.21

3.7550
18.26

3.74
18.21

3.7540
18.26 1 amerik. Dollar . . 5.179 5.189 5.179 5.189 5.179 5.189

Berlin . . . . _ 88.75 89.25 88.70 89.20 88.70 89.20 1 Pfund S terling. . . 25.21 25.26 25.21 25.26 25.21 25.26 
20.43 
72.70

101 05
27.26 

189.45

Helsingfors 
Stockholm . .

_ 9.41 9.46 9.41 9.46 9.41 9.46 100 franz. Francs . . . 20.26 20.41 20.26 20.41 20.28
_ 100.30 100.80 100.30 100.80 100.30 100.80 100 belg. Belga . . . . 72.15

100.25
72.70 72.15 72.70 7215

Kopenhagen - _ 100 10 100.70 100.10 100.70 100.10 100.70 100 schweizer Francs 101.— 100.25 101 — ' 100.30
_ 100.10 100.80 100.10 100.80 100.10 100.80 100 italienische Lire . . 27.06 27.27 27.05 27.26 27.05

Paris . . . . _ 14.61 14.76 14.61 14.76 14.61 14,76 100 schwed. Kronen . . 138.75 189.40 138.75 189 45 138.75
Amsterdam . 150.45 151.25 150.45 151.25 150.45 151.25 100 norweg. Kronen . . 

100 dänische Kronen . .
138.55 139.25 138.55 139.25 138 55 139.25

139.25 
73.40 
15.46

209.45
123.35
13.11

138.75
58.70
52.15

Riga . . . .  
Zürich , . .

_ 72.05 72.45 72.05 72.45 72.05 72.45 138.55 139.25 138.55 139.25 138.55
72.35 72 90 72.35 72.90 72.35 72.90 100 österr. Schilling . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70

Brüssel . . . _ 52.05 52.45 52.05 52.45 52.05 52.45 100 tschecho-slowac. Kr. 15.31 15.46 15.31 15.46 15.31
Mailand . . . _ 19.55 19.75 19.55 19.75 19.55 19.75 100 holländ. Gulden . . 208.45 209.50 208 40 209.45 208.40
Prag . . . .  
Wien . . . .

_ 11.06 11.16 11.06 11.16 11.06 11.16 100 deutsche Mark . . 122.70 123.35 122.75 123.40 122.70
_ 52.50 52.90 52.50 52.90 52.55 52 95 100 finnländ. Mark . . 12.99 18.11 12.99 18.11 12.99

Budapest . . 
Warschau . . 
Kowno . . .

_ 65.40 65.90 65.40 65 90 65.40 65.90 100 estländ. Kronen . . 138.05 138.75 138.05 188.75 138.05
— 41.85

37.25
42.25
87.55

41.85
37.25

42.25
37.55

41.85
37.25

42.25 
37 55

100,poln. Zloty . . . .  
100 litauische Lits . . .

57.55
51.45

58.75
52.15

57.50
51.45

58.70
52.15

57.50
51.45

Moskau (Scheck) __ 192.25 193.75 192.25 193.75 192.25 193.75 1 SSS R-Tscherwonez — — — — —
Danzi g. . . . — 72.70 73.25 72.70 73.25 , 72.70 73.25

Paiul Zimmermann
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€isen bajkn  ̂ ^üjtervertcejt^  -  'tla ch r ich ten
Bearbeitet vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 1 (Holzverkehr Polen, 

Tschechoslowakei — deutsche Seehäfen und umgekehrt).
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D .3 (Holzverkehr Oester

reich und darüber hinaus gelegene Länder bzw. Donau
umschlagstellen — deutsche Seehäfen).

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr deutsche 
Seehäfen — Oesterreich oder Donauumschlagstellen und um
gekehrt).

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche 
Seehäfen — deutsch - tschechoslowakische Grenzübergangs- 
bahnhöfe und umgekehrt).

Die Gültigkeitsdauer der vorstehend genannten Tarife 
und der Bestimmung Ziffer 10 im Abschnitt B I des Durch- 
fuhr-Ausnahmetarifs S. D. 4 wird -bis zum 31. Dezem ber
1931 einschl. verlängert.

Internationaler Eisenbahn-Gütertarif (IGT). Mit Gültig
keit vom 1. Juli 1931 trat der Nachtrag III zum vorge
nannten Tarif in Kraft. Der N achtrag enthält neben son
stigen Aenderungen und Ergänzungen eine neue Anlage I 
zu Artikel 4 des Internationalen Uebereinkommens über den 
Eisenbahnfrachtverkehr — Vorschriften über die nur bedin
gungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände — 
sowie einen neuen Anhang II — Vereinbarung leichterer 
Vorschriften gegenüber der vorgenannten Anlage I für den 
wechselseitigen Verkehr zwischen den Eisenbahnen Deutsch
lands, Oesterreichs, Dänemarks, Ungarns, Italiens, der N ie
derlande, Norwegens, Rumäniens und Schwedens. Der neue 
Anhang II tritt an die Stelle des bisherigen Anhangs III. 
Der bisherige Anhang II — Verzeichnis in tabellarischer 
Form mit alphabetischer Uebersicht — wird vorerst ohne 
Ersatz aufgehoben.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II a. Allgemeine Bestim
mungen für Ausnahmetarife des Heftes C II b.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1931 wurde der Reichs
bahn-Gütertarif Heft C II a unter gleichzeitiger Aufhebung 
der Ausgabe vom 1. Juni 1929 und der Nachträge 1 und

2 neu herausgegeben. Neben Ergänzungen und formellen 
Aenderungen enthält die Neuausgabe ein erweitertes G üter
verzeichnis mit besonderen Hinweisen zum leichteren Auf- 
finden der Güter in den Ausnahmetarifen.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Nordischer Vefbandsgütertarif, Teil I. Mit Gül

tigkeit vom 1. Juli 1931 erschien zu vorgenanntem Tarif 
der Nachtrag I; er enthält im wesentlichen eine N eu
fassung der Besonderen Zusatzbestimmungen zum In ter
nationalen Uebereinkommen (I.Ü.G.).

Deutsch-Rumänischer Verbandstarif. Die im „Ostsee- 
Handel"1 Nr. 12 vom 15. Juni 1931 S. 14 angekündigte N eu
ausgabe vorgenannten Verbandtarifs trat mit Gültigkeit vom 
1. Juli 1931 in Kraft.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr 
mit norddeutschen Bahnhöfen) Heft 3. Am 1. Juli 1931 trat 
der Eisenbahngütertarif Teil II Heft 3, enthaltend E ntfer
nungen und Frachtsätze für den Verkehr mit norddeutschen 
Bahnhöfen, in Kraft.

c) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Nachstehende Bahn

hofsnamen werden bzw. wurden w;e folgt geändert:
_____ von:_________________ a^ i _  ____ am :

Überruhr 
Leuna

Ueberruhr *
Rössen

Kursänderungen,
den im Verkehr mit 
folgt festgesetzt: 

Verkehr mit

29. 6. 1931.
1. 8. 1931. 

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1931 wur- 
nachstehenden Ländern die Kurse wie

a) Erhebungskurs b) Versandüber-

der Tschechoslowakei 1 Kr. 12,5 Rpf. 1 RM. =  8,03 Kr.
der Schweiz 1 Fr. 81,7 „ 1 „ =  1,23 Fr.
Frankreich 1 Fr. 16,5 „ 1 „ =  6,07 Fr.
Saarbahnen 1 Fr. 16,5 „ 1 „ =  6,07 Fr.
Italien 1 Lira 22,1 „ 1 „ =  4,54 Lire
den Niederlanden 1 Gulden 170 „ 1 „ ==0,59 Gulden
Jugoslavien 1. Dinar 7,5 „

1 M i t t e i l u n g e n  

der Industrie" und H andelskammer zu Stettin
Steuern, Zölle.

t  > Monatliche Vorauszahlung bei der Umsatzsteuer sowie 
Freigrenze des § 3 Nr. 7 UStG. In der amtlichen Dar- 
stellung des Inhalts der Notverordnung vom 5. Juni 1931 
^ ar auch die Mitteilung enthalten, daß Steuerpflichtige, 
ueren Umsatz im Jahr 1930 mehr als 20 000 RM. betragen 
£?at> künftig die Umsatzsteuer monatlich zahlen sollten. 

*e Notverordnung selbst enthält eine solche Bestimmung 
icht. Die erforderlichen Anordnungen sind nunmehr durch 
er°rdnung vom 25. Juni 1931 getroffen und im Reichs- 

Sesetzblatt Nr. 25 vom 1. Juli 1931, Seite 345, veröffentlicht, 
n einem gleichzeitig ergangenen Runderlaß des Reichsfinanz- 

/^nisteriums wird ausgeführt, daß nur die Unternehmungen 
g 't  einem s t e u e r p f l i c h t i g e n  U msatz von über

000 RM. zu monatlicher Voranmeldung und monatlicher 
orauszahlung verpflichtet sind. Verzugszuschläge und Ver- 
, gszinsen werden nicht erhoben, wenn die Voranmeldungen 

pX.s einschließlich zum 15. des Fälligsteitsinonats bei dem 
li^?a j? amt eingehen und die Vorauszahlungen bis einschließ- 
^  dieses Tages bezahlt sind. M aßgebend für die Frage, ob 

Voranmeldungen monatlich oder vierteljährlich abzu- 
lah 611 s*nc^ ist grundsätzlich der Umsatz des im K alender- 
g H .zu Ende gegangenen Steuerabschnitts. Eine be- 
se'^ fe ^ i tteilung über die monatliche Vorauszahlungspflicht' 
zu ^ e-r Finanzäm ter an die Steuerpflichtigen ergeht 
die k  n ĉ^ t- fe rn e r  enthält der E rlaß Bestimmungen über 
v o m ^  ^ ^ Nr. 7 des Um satzsteuergesetzes in der Fassung 
n v Dezember 1930 erfolgte Befreiung derjenigen Unter- 
n- deren Gesamtumsatz den Betrag von 5000 RM.
«icht ubersteigt.
hatte VerZ° llunß- von f*reißelbeeren. Beginn des Jahres

en sich bei der Preißelbeereneinfuhr aus Finnland im

Stettiner Hafen Schwierigkeiten hinsichtlich der Verzollung 
ergeben. W ährend früher die Preißelbeereh gem äß Pos. 47 
des deutschen Zolltarifs stets zollfrei abgefertigt wurden, 
wurde auf Grund einer Untersuchung bei der Technischen 
Prüfungs- und Lehranstalt der Reichszollverwaltung in Berlin, 
durch die Spuren von W eingeist und Hefe in eingeschickten 
Preißelbeerproben festgestellt wurden, angeordnet, daß diese 
W are künftig als gegorenes Obst gem äß Pos. 49 des deut
schen Zolltarifs mit einem Zollsatz von Rm. 10.— pro dz 
abzufertigen wäre. Die Industrie- und Handelskam m er hat 
die beteiligten Ministerien darauf hingewiesen, daß diese 
Verzollung praktisch ein völliges Verschwinden der finni
schen Preißelbeereinfuhren aus den beteiligten deutschen 
Häfen nach sich ziehen m üßte,, und die W iederherstellung 
der Zollfreiheit für finnische Preißelbeeren durchweg bean
tragt. Wie der Reichsminister der Finanzen der Industrie- 
und Handelskam m er jetzt m itgeteilt hat, ist durch eine am 
15. Juli in Kraft tretende Rechtsverordnung, betreffend 
Aenderung des W arenverzeichnisses zum Zolltarif und von 
Teil III der Anleitung für die Zollabfertigung, vom 7. Juli 
d. Js. bestimmt worden, daß in Gärung begriffene P reißel
beeren fortan wie frische behandelt werden.

I
Eisenbahnwesen.

Rügendamm. Wie die Deutsche Reichsbahn-Gesell- 
schaft, Reichsbahndirektion Stettin der Industrie- und 
Handelskam m er mitgeteilt hat, ist für den Bau des R ü
gendammes in Stralsund, Tribseer Damm Nr. 78, das 
,,R e i c h s b a h n  - N e u b a u a m t  S t r a l s u n d “ unter 
Leitung des Reichsbahnrats Karl K o c h  eingerichtet w or
den.
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Schnellste Beförderung von Frachtgutladungen auf der 
deutschen Reichsbahn von Ausland zu Ausland. Der Kammer 
ging ein W erbeheft „Schnellste • Beförderung von F rachtgut
ladungen auf der deutschen Reichsbahn von Ausland zu Aus
land“ , Neuausgabe Sommer 1931, zu. Die Interessenten 
werden hiermit auf das Neuerscheinen dieser übersichtlichen 
Zusammenstellung, die auf dem Büro der Kammer einge* 
sehen werden kann, aufmerksam gemacht.

Außenhandel.
Argentinisches Konsulat in Stettin. Wie der Preußische 

Minister für Handel und Gewerbe mitteilt, ist dem A rgen
tinischen W ahlkonsul in Stettin Carlos G l a e s e r .  namens des 
Reichs unter dem 18. Juni 1931 das Exequatur erteilt worden. 
Der Argentinische W ahlkonsul Carlos G l a e s e r  hat der In 
dustrie- und H andelskam m er davon Mitteilung gemacht, daß 
sich das neueingerichtete argentinische Konsulat in Stettin 
in der Augustastraße 44 befindet. Die Bürozeit ist von 
10—13 Uhr.

Krediisdiulz.
Eröffnete Vergleichsverfahren.

Tag der An
Firma und Geschäftszweig Sitz : Ordnung :
Kaufmann Erich Jarmen i.Pom ., 2. 7. 31
Wendel, Putz-, Mode , Demminerstr. 1 
Spiel- u. Korb waren
Fahrzeugfabrik Anklam 9. 6. 31
Eulitz

Firma u. Geschäftszweig: S i t z O r d n u n g : 
Afefa Baugesellschaft Stettin , 6. 6. 31
m. b. H . Karkutschstr,

Bürobaracken

Sparerschutz-u. W irt- S tettin, 16. 6. 31
schaftsbank Pommern, Bismarckstr. 22 
e. G. m. b. H. in 
Liquidation 
Kaufmann Wilhelm 
W egner, Kolonial
waren

Gollnow, 
Stettiner S tr.l 5

16. 6. 31

Kaufmann O tto S tettin ,
Rohde, Inh. d. Fa. Kronprinzen-
O tto  Rohde & Co., straße 11 
Eisenwarenhandlung

Frau Marie Bischof Greifenberg
geb. Bütow i. P., Königs

straße 26-27
Lebensmittelhänd- S tettin,
lerin W itwe Auguste M etzstr. 44 
Conrad

Kaufmann Emil 
Schmiedeberg, Inh. 
d. Fa. Pfeiffer & 
Zühlke, Weingroß
handlung

Kaufmann Gustav 
Giertz

Nachlaß d. am 15. 3. 
1931 in Ramin, Kreis 
Randow verstorbenen 
Geh. Regierungsrat 
Dr. Friedrich Wilhelm 
Semmler

Fleischermeister 
O tto  Wieck

Zigarrenhündler 
Leo Thom

Stettin, 
Frauenstr. 30

17. 6. 31

19. 6. 31

22. 6. 31

26. 6. 31

Usedom, Swine- 27. 6. 31 
münderstr. 2

29. 6. 31

Gollnow, 29. 6. 31
Bahnhofstraße

S tettin , 2. 7. 31
Philippstr. 20

Firma und Geschäftszweig : Sitz: 
Nachlaß d. am 13. 6. S tettin, Große 
1931 in S tettin ver- Lastadie 67 
storbenen Kaufmanns 
Felix W eichbiodt, Inh. 
d. Fa. Johannes 
Fahrenwaldt,Räucher
waren,Fischkonserven 
und Feinkostgroß
handlung

Kaufmann Gustav Neuwarp 
Dannenfeldt

Tag derA n- 
ordnung Vertrauensperson:

27. 6. 31 Bücherrevisor Edmund 
Zander, Stettin , Große 
Domstraße 24

25. 6. 31 Kaufmann W alter
Macdonald, Neuwarp

Kaufmann Paul 
Wischmann

Kaufmann Max 
Prybisch, Inh. d. 
Torneyer Beklei
dungshauses

Textilwarenhändler 
Mendel Brill

Treptow a. Toll. 1. 4. 31

Stettin, 
Pionierstr. 62

Züllchow, 
A nstaltstr. 34

4. 7. 31 Kaufm. Max Hirsch, 
Stettin , L indenstr. 29

6. 7. 31 Diplombücherrevisor 
H erbert Hodemacher, 
Stettin , Friedrich- 
Karl-Str. 22

Vertrauensperson: 
Bücherrevisor Theodor 
W altenburg, Demmin, 
Brinkstraße
Bücherrevisor Bollmann, 
Stralsund, W aldstr. 12

Beendete Vergleichsverfahren.
Fräulein Helene Braun, Inhaberin eines Woll- und W eiß

war engeschäft s., Zinnowitz, Alte S trandstraße (29. 5. 31).

Eröffnete Konkurse.
Tag der An

Vertrauensperson : 
Kaufmann Erich 
Hammerstein, S tettin, 
Augustastraße 46

Kaufm . Gust. Brandt, 
S tettin, Kaiser- 
W ilhelm-Str. 50

Kaufmann Rump, 
Gollnow

Kaufmann Ernst Kunz 
S tettin , Kantstr. 7

Steuerberater Bruno 
Hamm, Greifenberg i. P.

Kaufmann Richard 
Maletzky, Stettin , 
Gi-stav-Freytagweg 10

Bücherrevisor Kurt 
Jonas, Stettin, 
Frauenstr. 50

Kaufm. Gustav Kanto- 
rowicz, Swinemünde

Bücherrevisor Rudolf 
Altmann, S tettin , 
Birkenallee 36

Kaufmann Gallwitz, 
Gollnow

Kaufm. HeinrichHolste, 
Stettin , Birkenallee 41

Beendete Konkurse.
Schuhmachermeister H ubert Maske, Torgelow, Krs. U ecker

münde (28. 3. 1931).
R. Stephan Nachf., Inhaberin Hedwig Benjamin, Manu

fakturwaren, Gollnow, Am M arkt 5 (1. 4. 1931).
Kfm .Wilhelm Lücke, Ueckermünde, Ueckerstr. 31, Hotel 

zum Kronprinzen (19. 5. 1931).
Kfm. Emil Nofz, Inh. d. Fa. Th. Heyn Nachf., Kolonialwaren 

großhandlung, Stettin, Rosengarten 68/69 (30. 5. 1931)
Krug & Reich, Inhaberin Frl. Johanna Reich, Swinemünde 

Königsstr. 7 (6. 6. 1931).
Offene Handelsges. Hugo Hartmann, Nähmaschinenhandlg. 

Stettin, Moltkestr. 20 (13. 6. 1931).
Fräulein Elisabeth Wilke, Inh. d. Fa. Martha Molbe, Swine 

münde, Gartenstr. 1 (22. 6. 1931).
Kfm. Erich Vollbrecht, Handel mit Butter und Käse, Stettin 

Kreckower Str. 6 (25. 6. 1931).
Görlitz & Co. G. m. b. H., Ein -und Verkauf von Auto 

mobilen und Zubehörteilen, Stettin, Hans-Hoffmann 
W eg 30 (30. 6. 1931).

Stettiner Möbelindustrie, G .m .b .H ., Stettin, Pommerens 
dorfer Str. 18 (2. 7. 1931).

Kaufmann Bruno Neumann, Inh. d. Fa. Stenzel Nachf. 
Spezialhaus moderner Schuhwaren, Züllchow, Chaussee
straße 6 (2. 7. 1931).

innere Angelegenheiten.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und

Handelskam m er zu Stettin sind Ehrenurkunden für lang
jährige und treue Dienste verliehen worden:

1. Frau Berta Lemke (25 Jahre bei der Firma F. J- 
Mampe, S targard i. Pom m ern);

2. H errn Carl Berndt (25 Jahre bei der Firm a Hermann 
Gehrke, G. m. b. H., Stettin).

Bücherei der Industrie- und H andelskam m er-
Liste der im Monat Mai 1931 erw orbenen  Bücher.

T ite l  d e s  B u ch es Signatur Art der Erwerbung

Jahresbericht 1930 der Handels
kam m er Oppeln.

Das heutige O esterreich. 1931.
Jaeger, Ernst, Kommentar zur Kon

kursordnung, Bd. 1, Lfg. 4, 1931.
Baumann, Iians, Deutsches Ver- 

kehrsbucli. 1931.
W eitzel, A., Deutschlands Neuglie

derung nach dem Frankfurter 
Entwurf. 1931.

Reichsfirm enfernsprechbuch 1931.
Bd. 2.

Kampf der Krise. 1931.
Jahresbericht 1930 der Central- 

handelskam m arens i Finnland.
Statistisches Jahrbuch deutscher 

Städte. 1931. II 1.

0 6390 Gcschenk
S 3075 99

B 22860 Kauf

I 510 99

N 7100 99

G 163
Geschenk

99

O 7280 99

N 1690 Kauf
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T Jtel d e s  B u ch es Signatur A rt der Erwerbung

Verein deutscher Spediteure. Mit
gliederverzeichnis 1931.

Jahresbericht 1930 der Handels- 
kammern Heidelberg u Mosbach. 

Seeschiffahrts-Hemnisse. 1931.
Statistik des Deutschen Reichs. Bd.

408. Berufszählung. 1931.
Oderausbau und Oderverkehr. 1930.
Richter, Heribert, W irtschaftliche 

Untersuchungen über das Projekt 
eines Elbe - Spree - Oder - Kanals.
1931

Woytinski,W ladimir, Tatsachen und 
Zahlen Europas. 1930.
A ^ u rg e r ,M a x, Neugestaltung des 
Aktienrechts. 1931.

Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik. 1931. H. 5.

Keichskursbuch Sommer 1931.
Jahresbericht 1930 des Vereins für 

die bergbaulichen Interessen.
Essen.

Norpel, Clemens, Reichsarbeits- 
gerichtsrechtsprechung. 1931.

Mannhardt, J. W., Der Faschismus.
з.924.

Veröffentlichungen der historisch.
Kommission für Pommern. Bd. 2,

p  H. 2, 1931.
estausgabe der Versicherungspost 
ausAnlaß des lOjähr.Bestehens.1931.

Jahresbericht 1930 der Industrie-
и. Handelskammer Schneidemühl 

atzungen der deutschen Handels
kammer für Spanien in Barce
lona. 1931.

Jahresbericht 1930 der Deutschen 
Handelskammer für Spanien in 
Barcelona.
dreßbuch für Handel, Gewerbe und 
i n?,ustrie für die Provinz Pommern.1931/1932.

- *e industrielle Produktion bis 1930.
«aushaltsplan 1931 der Stadt Stettin.

sfh iitz , G., Handbuch des Deut- 
inu e n Staatsrechts. Lfg. 21, 1931.
«anresbericht 1930 der Handels- 

’i Werbekammer für Rotterdam. 
rkenbach, Cuno, Das Deutsche 

f t i  l lch von 19J8 bis heute. 1930 
Rechenschaftsbericht 1930 des 

^.tschnationalen  Handlungs- 
feeiiilfenverbandes, Gau Branden- 

JjS, r8» Sommern.
« n resb erich t 1930 der Handels- 

ammer Helsingfors.

Messen und Ausstellungen.
O stm ^' deutsche Ostmesse — Königsberg Pr. Die Deutsche 
^attfirw? ^  August Königsberg i. Pr.
.Ihrer einem neuen Program m  auf den Plan,
ttiesse 6n# ^,ra^ t ôn folgend, ist die 19. Deutsche Ost- 
nische-m ^me a^Semeine W aren-^uster-M esse, eine Tech- 
eingete'ltU x Baumesse und in eine Landwirtschaftsmesse 
Ostpreuft Neben der Landwirtschaftskammer für die Provinz 
eine vn 611 Tm^  e*ner Spezialausstellung, erscheint erstmalig 
° rg a n is iL a n d m a sc h in e n -In s titu t der Albertus Universität 
Außer d v Osteuropäische landwirtschaftliche Exportschau“ . 

er j,Milch-, Butter- und Käseschau“ bringt das O st

u •, STETTINoDelfabrik Ausstellung- u. 
ax Borchardt !£ £ £ .“,■

ste Bezugsquelle für gute bürgerliche Wohnungs- 
^ Einrichtungen.

0 2470 Geschenk

0
I

5960
5700

55
55

N
I

2470
9730

Kauf
Geschenk

I 11540 Kauf

N 7025 55

C 1670 V
F 20 55

15

G 2330 Geschenk

K 5650 Kauf

S 6470 55

S 620 Geschenk

P 500 55
0 6520 55

0 2785 55

0 6910 55

A
N
M

1715
2696
6850

Kauf
Geschenk

B 1725 Kauf

O 762§ Geschenk

S 6310 Kauf

O 11245 Geschenk

O 7290 55

preußenwerk eine Uebersicht „Elektrischer Helfer im Land
haushalt . Neu und bedeutungsvoll ist die Teilnahme des 
ostpreußischen Handwerks, das in geschlossener Front auf
marschieren wird. Vom Ausland wird Sowjet-Rußland wie
derum mit Ausstellungen, Exkursionen und Delegationen ver
treten sein. Auch Litauen und Lettland werden voraussicht
lich durch eigene Ausstellungen die Gunst des K önigsberger 
M arktes nutzen. Nach dem neuerdings erfolgten Zusam men
schluß der K önigsberger und Leipziger Messe zu einer In 
teressengemeinschaft mit entsprechender Arbeitsteilung, er
hofft die Deutsche Ostmesse als staatlich anerkannte in ter
nationale großangelegte Mustermesse in Deutschland trotz 
der Schwere der W irtschaftslage einen günstigen Verlauf.

Verschiedenes.
, Wie der Preußische Minister für Handel und G e

werbe mitteilt, ist nach einer Mitteilung der Regierung von 
E c u a d o r  und ausweislich der vorgelegten Bestallungsur
kunde H err Siegmund H i r s c h  zum W ahl-Vizekonsul bei 
dem- Konsulat von Ecuador in Berlin ernannt worden. Dem 
Vizekonsul ist namens des Reichs unter dem 1. Juni 1931 
das Exequatur erteilt worden. — Nach einer Mitteilung 
der Berliner Botschaft der V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  
A m e r i k a  und ausweislich der vorgelegten Bestallungs
urkunde ist H err J o h n  B. F a u s t  zum Vizekonsul bei dem 
Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in 
Berlin ernannt worden. Dem Vizekonsul ist namens des 
Reichs unter dem 5. Juni 1931 das Exequatur erteilt worden.

Der Verein zur Förderung überseeischer Handelsbe
ziehungen zu Stettin E. V., legt seinen 59. Jahresbericht für
1930 vor. Das hübsch ausgestattete Heft gibt einen nachhal
tigen Eindruck von der vielseitigen Arbeit, die der über
seeische Verein auch im vergangenen Jahre  geleistet hat. Die 
Tätigkeit dieses Vereins, dessen unablässige Arbeit an der 
Verwirklichung seiner verdienstlichen und begrüßenswerten 
Ziele seit J a h re n  bekannt ist, war, wie der vorgelegte B e
richt ergibt, auch im Jahre  1930 eine ungemein lebhafte. 
In dem Bericht sind zwei wertvolle Artikel über den „Am eri
kanismus in der W irtschaft“, von Bernhard Kaeber und über 
„Grundfragen des W eltverkehrs und die besondere Seehafen
stellung Stettins“ von Dr. E rnst Oldenburg, zum Abdruck 
gelangt. Der Jahresbericht kann von Interessenten auf dem 
Büro der 'Kammer eingesehen werden.

Angebote und Nachfragen.
3240 C u b a  sucht für den Absatz von Bienenhonig G e

schäftsverbindung mit Interessenten des Kamm er
bezirks.
S t u t t g a r t  möchte für W ürttem berg die V ertre
tung einer leistungsfähigen Roggenmühle des Kam 
merbezirks übernehmen.
B o r d e a u x  sucht für Stettin zum Verkauf von 
Bordeaux- und Burgunderweinen gut eingeführten 
Vertreter.

3274

3348

3352

3432

3473

3608

H a m b u r g  sucht V ertreter für den- Verkauf von 
griechischen Feigen und Korinthen.
C h e f o o  / N. China sucht Geschäftsverbindung 
mit Stettiner Firmen, die für den Bezug von chine
sischer Seide, Handfilet und Kurz waren Interesse 
haben.
H a l l e  a. S. sucht Geschäftsverbindung mit S tet
tiner Großhandelsfirmen in Obst und Gemüse, die als 
Festkäufer waggonweise beziehen.
C u x h a v e n  sucht für Stettin und Pommern einen 
Vertreter, der .bei Fischgroßhandlungen gut einge
führt ist.

H ier  fehlt noch 
Ihre A n ze ig e !
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3635 N ü r n b e r g  sucht für den Handelskam m erbezirk 
V ertreter für den Verkauf von Reise- und H and
koffern aus H artplatte und Vulcanfibre, ferner für 
den Verkauf von echten Gold- und Silber-Blechen, 
-Folien, -Blättern, -Bronzen -Puder, -Pulver, -Scha- 
bin usw.

3636 U s l a r  / Hannover. Chemisch-pharmazeutische F a 
brik sucht für Stettin und die Provinz Pommern V er
treter, der bei Apotheken, Drogerien, Häusern für 
Sanitätsbedarf gut eingeführt ist.

3651 P a r m a  sucht V ertreter für den Verkauf von P ar
mesankäse.

3800 H a i f a  / Palästina möchte Vertretungen deutscher 
Firmen übernehmen, die im Orient Geschäftsverbin
dung anknüpfen wollen.

3801 T e l - A v i v  / Palästina möchte die Vertretung deut
scher Firmen übernehmen für Perlgraupen und ferner 
auch für Toilette-Papier in Rollen.

3825 H a m b u r g  sucht Geschäftsverbindung mit Ge
treide- und Futterm ittelhändlern von Stettin und U m 
gegend.

3904 W i l n a  wünscht folgende Artikel nach Polen 
einzuführen: Drogen, Chemikaliefr, Garpius, R oh
stoffe versch. Carbonlack, Crem or-Tartari-Crudus 
usw. Auch ist die anfragende Firm a an der Einfuhr 
polnischer Produkte nach Deutschland allgemein in 
teressiert.

3905 C h i c a g o  ist interessiert am Import deutscher 
Produkte, und zwar kommen besonders Neuheiten 
in Haushaltartikeln, kleinen elektrischen Apparaten, 
Spielzeugen etc. in Frage.

3930 S o f i a  sucht Geschäftsverbindung mit Importfirmen 
von Frühgemüse, Pflaumen, W eintrauben, H artobst 
und Nüssen.

Die Adressen der anfragenden Firm en sind im Büro der 
Industrie- und Handelskam m er zu Stettin (Börse II, Zimmer 
13) für legitimierte Vertreter eingetragener Firm en w erk
täglich in der Zeit von 8—13 und 15—18 Uhr (außer Sonn
abends nachmittags) zu erfahren _(°^ne Gewähr für die Bo
nität der einzelnen Firmen).

S c h l u ß  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .

Slellin'Shandinavien'Finnland.
Der billigste und bequemste Reiseweg von Stettin 

nach Skandinavien ist mit den Dampfern der Det Forenede 
Dampskibs-Selskab, Aktieselskab, Kopenhagen. Die Schiffe 
dieser Gesellschaft verkehren 3—4 mal wöchentlich Stettin— 
Kopenhagen, 2 mal wöchentlich S/S. ,,Kong H aakon“ und 
S/S. „Dronning M aud“ Stettin—Kopenhagen—Oslo und 
1 mal wöchentlich S/S. „ O d i n “ Stettin—K openhagen— 
Gothenburg. Ferner verkehren von Stettin via Kopenhagen 
nach W estnorwegen (Arendal, Christiansand, Stavanger, H au

gesund, Bergen, Aalesund, Kristiansund, Drontheim) die 
Dampfer „Bergenhus“ und „Trondhjem “ .

Nach Reval—Helsingfors verkehrt regelmäßig jeden 
Mittwoch von Stettin der Dampfer „A riadne“, R eed e re i 
Finska Angfaitygs Aktiebolaget, Helsingfors.

Auskunft erteilt der hiesige Vertreter d e r  R e ed e re ie n , 
die Firm a G u s t a v  M e t z l e r ,  und sind Prospekte und 
Fahrkarten im Büro dieser Firma Königstraße 4/5 erhältlich. 
(Siehe Annonce in dieser Ausgabe.)

Paul Körner, Stettin.
Die Firm a Paul K ö r n e r ,  S t e t t i n ,  die eine führende 

Stellung im Stettiner Salzheringseinfuhrhandel einnimmt, 
konnte am 1. Juli d. Js. auf ihr 50 jähriges Bestehen zurück
blicken. Die Firm a ist aus der am 1. Juli 1881 von den Kauf
leuten Rudolf Ikier und Paul Körner unter der Firma
I k i e r  & K ö r n e r  zu Stettin gegründeten Herings-Großhan- 
dels- und Im port-Firm a hervorgegangen. Ihren jetzigen 
Namen erhielt sie im Jahre  1895, nachdem der M itbegründer, 
H err Ikier, 1893 ausgeschieden und das Unternehmen auf den 
Stadtrat Paul Körner als Alleininhaber übergegangen war. 
Unter der zielbewußten und tatkräftigen Leitung des S tadt
rats Körner hat die Firma, an deren Spitze dieser ununter
brochen bis Ende Januar 1912 stand, eine stetige Aufwärts
entwicklung erfahren, so daß sie allmählich in die erste 
Reihe der großen Stettiner Herings-Im porthäuser rückte.

Am 1. Februar 1912 ging die Firm a in den Besitz der 
H erren H andelsgerichtsrat E rnst O r t m a n n  und A lbert 
C o n r a d  über, die seitdem als erfahrene Fachleute mit aus-^ 
gezeichnetem Erfolg für den weiteren organischen Ausbau

der Firm a gew irkt haben. Es ist nicht zum wenigsten der 
Firm a Paul Körner und ihren Leitern zu verdanken,' wenn 
Stettin auch in den schwierigsten Nachkriegsjahren mit ihren 
durch die neue Grenzziehung im Osten zu Ungunsten des 
Stettiner Heringshandels veränderten Absatzverhältnisseri 
durch Eröffnung neuer M ärkte seinen Ruf als führender deut
scher Heringseinfuhrhafen noch immer bew ahrt hat.

Der eine der In h a b e r  der Firma, H err H a n d e ls g e r ic h ts 
ra t  Ernst O r t  m a n n ,  gehört als Vertreter des H eringsgroß ' 
handels seit 1925 der Industrie- und Handelskam m er an, an 
deren Arbeiten er stets regen Anteil genommen hat. Außer-* 
dem ist H err Ortmann auch Vorsitzender des Verbandes der 
Salzherings-Im porteure Deutschlands E. V., der mit dem. 
Sitz in Stettin sämtliche deutsche Heringsim portfirmen um 
faßt. - -  Die Industrie- und Handelskam m er h a t den In h a b e rn  
der Firm a zu deren 50 jährigem Jubiläum Glückwünsche über
mittelt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Firma 
auch weiterhin zum Nutzen des gesamten Stettiner Herings- 
einfuhrhandels eine erfreuliche Entwicklung nehmen möge.

25 Jahre Hermann Gehrhe G.nt.H.H., Stettin.
Am 1. Juli 1906 gründete . der Spediteur Hermann 

Gehrke in Stettin die Uebersee-Speditionsfirma Hermann 
Gehrke. Als langjähriger M itarbeiter einer Stettiner Spe
ditionsfirma brachte er die besten Kenntnisse und hervor
ragenden Qualitäten eines Uebersee-Spediteurs neben aus
reichendem Kapital in diese Firm a ein. Frühere Mitarbeiter, 
so der jetzige Geschäftsführer Willi Jordan, stellten sich 
ihm zur Verfügung. In zähem Kampf um die Existenz 
dieser neuen Gründung gelang es der Firma, sich bald eine 
sichere Position unter den Stettiner Spediteuren aufzubauen. 
4 Jah re  nach der Gründung, 1910, mußte jedoch der U r
heber. durch- den Tod aus der Firm a ausscheiden. Das 
E rbe trat der jetzige Geschäftsführer und nunmehrige Mit
gesellschafter Willi Jordan an und bildete aus der ehemaligen 
Firm a eine G. fn. b. H. D ank der zeitig aufgenommenen und 
von Jah r zu Jah r weiter ausgebauten Verbindungen zu der 
Schwerindustrie und dem Großhandel, die der Verstorbene 
schon begte und pflegte, konnte die Firm a auch während 
der Kriegsjahre und der Inflation sich gut behaupten und 
besonders durch die überaus rührige Initiative das heutige

Ansehen erreichen. Die Firm a war von Anfang an auf eine 
gesunde Grundlage gestellt* und die Kundschaft hatte zu den 
soliden Geschäftsprinzipien und infolge der Bonität und 
weitverzweigten Fachkenntnisse, über die v.or allem Uebersee- 
Speditionsfirmen mit Massengutumschlag verfügen müssen, 
volles Vertrauen. Durch die Verbindung mit einer der. 
größten Kohlengrubengesellschaft in Deutschland wurde ihr 

•Geschäft außerordentlich durch den Kohlenexport b e l e b t  u n  
konnte besonders während des englischen B e r g a r b e i t e r s t r e i k s  

die Umsätze enorm vergrößern. Wenn man der Geschichte 
der Firm a Herm ann Gehrke nachgeht, so ist es ihr in den
25 Jahren vergönnt gewesen, eine ständige Aufwärtsentwick
lung zu nehmen und sich mit in die erste Reihe der g r°^ e^ 
Stettiner Speditionshäuser zu stellen, welches nicht z u l e t Z '  
auf die Geschäftsführung und den soliden Kaufmarinsgeis , 
von dem sie beherrscht ist, zurückzuführen ist. Das gu ® 
Verhältnis zwischen Geschäftsführung und ' M i t a r b e i t e r s t a  
drückt sich in der langjährigen Tätigkeit der einzelne 
Angestellten aus, die zum Teil schon seit der Gründung de 
Firm a mit dieser verbunden sind.


